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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 332/2002 DES RATES
vom 18. Februar 2002

zur Einführung einer Fazilität des mittelfristigen finanziellen Beistands zur Stützung der Zahlungs-
bilanzen der Mitgliedstaaten

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 308,

auf Vorschlag der Kommission (1), vorgelegt nach Anhörung
des Wirtschafts- und Finanzausschusses,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 119 Absatz 1 Unterabsatz 2 und Absatz 2
des Vertrags gewährt der Rat auf Empfehlung der
Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts- und
Finanzausschusses für den Fall, dass ein Mitgliedstaat
hinsichtlich seiner Zahlungsbilanz von Schwierigkeiten
betroffen oder ernstlich bedroht ist, einen gegenseitigen
Beistand. In Artikel 119 wird nicht festgelegt, mit
welchem Instrument der gegenseitige Beistand geleistet
wird.

(2) Die Darlehensgewährung an einen Mitgliedstaat sollte
früh genug erfolgen können, um diesem die Möglichkeit
zu geben, rechtzeitig und unter geordneten Wechsel-
kursbedingungen wirtschaftspolitische Maßnahmen zur
Abwendung einer akuten Zahlungsbilanzkrise und zur
Unterstützung seiner Konvergenzanstrengungen vorzu-
nehmen.

(3) Jede Darlehensgewährung an einen Mitgliedstaat sollte
daran gebunden werden, dass dieser zur Wiederherstel-
lung oder Gewährleistung einer tragbaren Zahlungsbi-
lanzsituation wirtschaftspolitische Maßnahmen ergreift,
die der Schwere der Situation und ihrer Entwicklung
angemessen sind.

(4) Es sollten im Voraus geeignete Verfahren und Instru-
mente vorgesehen werden, damit die Gemeinschaft und
die Mitgliedstaaten erforderlichenfalls einen mittelfris-
tigen finanziellen Beistand vor allem dann leisten
können, wenn die Umstände eine sofortige Aktion erfor-
dern.

(5) Zur Finanzierung des gewährten Beistands sollte die
Gemeinschaft ihre Kreditmöglichkeiten nutzen können,
um selbst Mittel aufzunehmen, die sie dann den betref-

fenden Mitgliedstaaten in Form von Darlehen zur Verfü-
gung stellt. Ein derartiges Vorgehen ist notwendig, um
die im Vertrag festgelegten Ziele der Gemeinschaft und
insbesondere die harmonische Entwicklung der Volks-
wirtschaften in der gesamten Gemeinschaft zu verwirk-
lichen.

(6) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1969/88 des Rates (4)
wurde zu diesem Zweck ein einheitliches System des
mittelfristigen finanziellen Beistands zur Stützung der
Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten eingeführt.

(7) Seit 1. Januar 1999 können die an der einheitlichen
Währung beteiligten Mitgliedstaaten den mittelfristigen
finanziellen Beistand nicht mehr in Anspruch nehmen.
Gleichwohl sollte das System des finanziellen Beistands
beibehalten werden, um nicht nur dem etwaigen Bedarf
der derzeitigen Mitgliedstaaten zu entsprechen, die den
Euro nicht eingeführt haben, sondern auch dem Bedarf
neuer Mitgliedstaaten, solange diese den Euro noch nicht
eingeführt haben.

(8) Durch die Einführung der einheitlichen Währung hat
sich die Zahl der Mitgliedstaaten, die das System in
Anspruch nehmen können, erheblich verringert. Dies
rechtfertigt eine Herabsetzung des Plafonds von derzeit
16 Mrd. EUR. Der Plafond für die Darlehensvergabe
sollte indes auf einem hinreichend hohen Niveau
gehalten werden, damit in angemessener Weise auf einen
gleichzeitigen Bedarf mehrerer Mitgliedstaaten reagiert
werden kann. Die Senkung des Darlehensplafonds von
16 Mrd. EUR auf 12 Mrd. EUR scheint geeignet, diesem
Anliegen Rechnung zu tragen und auch die künftigen
Erweiterungen der Europäischen Union zu berücksich-
tigen.

(9) Angesichts des offenkundigen Missverhältnisses
zwischen der Zahl der potenziellen Darlehensempfänger
in der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion
und der Zahl der Länder, die die Darlehen finanzieren
müssten, ist die direkte Finanzierung der Darlehen durch
die übrigen Mitgliedstaaten schwer beizubehalten. Diese
Darlehen sollten daher ausschließlich durch Inanspruch-
nahme des Kapitalmarkts oder der Finanzinstitutionen
finanziert werden, die angesichts ihres inzwischen
erreichten Entwicklungs- und Reifestadiums zu dieser
Finanzierung in der Lage sein dürften.

(1) ABl. C 180 E vom 24.6.2001, S.199.
(2) Stellungnahme vom 6. September 2001 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht). (4) ABl. L 178 vom 8.7.1988, S. 1. Geändert durch die Beitrittsakte
von 1994.(3) ABl. C 151 vom 22.5.2001, S. 18.
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(10) Außerdem sollten die Modalitäten der Inanspruchnahme
der Fazilität unter Berücksichtigung der gewonnenen
Erfahrungen präzisiert und die Entwicklung der interna-
tionalen Finanzmärkte sowie die bei Nutzung dieser
Finanzierungsquellen gegebenen technischen Möglich-
keiten und Sachzwänge berücksichtigt werden.

(11) Die Entscheidung über die Gewährung eines Darlehens
oder einer geeigneten Finanzierungsfazilität, die durch-
schnittliche Laufzeit, den Gesamtbetrag und die Höhe
der aufeinander folgenden Tranchen liegt beim Rat.
Allerdings sollten die Merkmale der zu gewährenden
Tranchen die Laufzeit und die Verzinsung in einer
Vereinbarung zwischen dem Empfängermitgliedstaat
und der Kommission festgelegt werden. Gelangt die
Kommission zu der Auffassung, das die von dem betref-
fenden Mitgliedstaat gewünschten Darlehensmerkmale
zu einer Finanzierung führen würden, die mit den durch
die Kapitalmärkte oder Finanzinstitutionen bedingten
technischen Sachzwängen nicht vereinbar ist, so muss es
ihr möglich sein, andere Finanzierungsmodalitäten
vorzuschlagen.

(12) Um die kraft dieser Verordnung gewährten Darlehen zu
finanzieren, sollte die Kommission ermächtigt werden,
im Namen der Europäischen Gemeinschaft Anleihen auf
den Kapitalmärkten oder bei Finanzinstitutionen aufzu-
nehmen.

(13) Das mit der Verordnung (EWG) Nr. 1969/88 eingeführte
System des finanziellen Beistands sollte entsprechend
angepasst werden. Im Interesse der Klarheit sollte jene
Verordnung ersetzt werden.

(14) Der Vertrag enthält Befugnisse für die Annahme dieser
Verordnung, welche vorsieht, dass die Darlehen der
Gemeinschaft ausschließlich über eine Inanspruchnahme
der Kapitalmärkte zu gewähren sind und nicht durch
andere Mitgliedstaaten finanziert werden dürfen, nur in
Artikel 308.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Es wird ein gemeinschaftliches System des mittelfristigen
finanziellen Beistands eingeführt, aufgrund dessen einem oder
mehreren Mitgliedstaaten, die von Leistungs- oder Kapitalbi-
lanzschwierigkeiten betroffen oder ernstlich bedroht sind,
Darlehen gewährt werden können. Nur die Mitgliedstaaten, die
den Euro nicht eingeführt haben, können diese Gemeinschafts-
fazilität in Anspruch nehmen.

Der ausstehende Kapitalbetrag der Darlehen, die den Mitglied-
staaten im Rahmen dieser Fazilität gewährt werden können, ist
auf 12 Mrd. EUR begrenzt.

(2) Die Kommission wird zu diesem Zweck ermächtigt, auf
der Grundlage einer Entscheidung des Rates gemäß Artikel 3
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Finanzausschusses
im Namen der Europäischen Gemeinschaft Anleihen auf den
Kapitalmärkten oder bei Finanzinstitutionen aufzunehmen.

Artikel 2

Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, der den Euro nicht eingeführt
hat, an wirtschaftspolitische Bedingungen geknüpfte Finanzie-
rungsquellen außerhalb der Gemeinschaft in Anspruch zu

nehmen, so konsultiert er zuvor die Kommission und die
übrigen Mitgliedstaaten, um unter anderem zu prüfen, welche
Möglichkeiten die Gemeinschaftsfazilität des mittelfristigen
finanziellen Beistands bietet. Diese Konsultation findet gemäß
Artikel 119 des Vertrags im Wirtschafts- und Finanzausschuss
statt.

Artikel 3

(1) Die Fazilität des mittelfristigen finanziellen Beistands
kann vom Rat angewandt werden auf Initiative

a) der Kommission, die aufgrund von Artikel 119 des Vertrags
im Einvernehmen mit dem Mitgliedstaat tätig wird, der eine
Gemeinschaftsfinanzierung in Anspruch nehmen möchte;

b) eines Mitgliedstaats, der von Leistungs- oder Kapitalbilanz-
schwierigkeiten betroffen oder ernstlich bedroht ist.

(2) Der Rat entscheidet nach Prüfung der Lage des Mitglied-
staats, der den mittelfristigen finanziellen Beistand in Anspruch
nehmen möchte, und des zur Unterstützung seines Antrags
unterbreiteten Sanierungsprogramms oder flankierenden
Programms grundsätzlich auf derselben Tagung über

a) die Gewährung eines Darlehens oder einer angemessenen
Finanzierungsfazilität, ihren Betrag und ihre durchschnitt-
liche Laufzeit;

b) die wirtschaftspolitischen Bedingungen, an die der mittelfris-
tige finanzielle Beistand geknüpft ist, um eine tragbare
Zahlungsbilanzsituation wiederherzustellen oder zu gewähr-
leisten;

c) die Einzelheiten des Darlehens oder der Finanzierungsfazi-
lität, dessen/deren Auszahlung oder Ziehung grundsätzlich
in aufeinander folgenden Tranchen erfolgt, wobei die Frei-
gabe der einzelnen Tranchen von einer Prüfung der Ergeb-
nisse abhängt, die bei der Durchführung des Programms im
Verhältnis zu den Zielvorgaben erreicht wurden.

Artikel 4

Werden während der Laufzeit des finanziellen Beistands Kapi-
talverkehrsbeschränkungen nach Artikel 120 des Vertrags
eingeführt oder wieder eingeführt, so werden die Bedingungen
und Einzelheiten des finanziellen Beistands nach Artikel 119
des Vertrags überprüft.

Artikel 5

Die Kommission trifft die erforderlichen Maßnahmen, um in
regelmäßigen Abständen in Zusammenarbeit mit dem Wirt-
schafts- und Finanzausschuss zu prüfen, ob die Wirtschaftspo-
litik des Mitgliedstaats, der ein Darlehen der Gemeinschaft
empfangen hat, dem Sanierungsprogramm oder flankierenden
Programm und den etwaigen sonstigen vom Rat gemäß Artikel
3 festgelegten Bedingungen entspricht. Zu diesem Zweck stellt
der Mitgliedstaat der Kommission alle erforderlichen Informa-
tionen zur Verfügung. Entsprechend den Ergebnissen dieser
Prüfung beschließt die Kommission nach Stellungnahme des
Wirtschafts- und Finanzausschusses über die sukzessive
Auszahlung der Tranchen.

Der Rat entscheidet über etwaige Anpassungen der ursprüng-
lich festgesetzten wirtschaftspolitischen Bedingungen.
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Artikel 6

Die im Rahmen des mittelfristigen finanziellen Beistands
gewährten Darlehen können zur Konsolidierung eines von der
Europäischen Zentralbank im Rahmen der sehr kurzfristigen
Finanzierungsfazilität gewährten Beistands verwendet werden.

Artikel 7

(1) Die in Artikel 1 genannten Darlehens- und Anleihetrans-
aktionen werden in Euro durchgeführt. Sie werden mit der
gleichen Wertstellung abgewickelt und dürfen für die Gemein-
schaft keine Änderung der Fristen, kein Zinsrisiko und keine
sonstigen kommerziellen Risiken mit sich bringen.

Die Merkmale der aufeinander folgenden Tranchen, die die
Gemeinschaft im Rahmen des Systems des finanziellen
Beistands auszahlt, werden zwischen dem Mitgliedstaat und der
Kommission vereinbart. Gelangt die Kommission zu der
Auffassung, dass die von dem Mitgliedstaat gewünschten Merk-
male eine Gemeinschaftsfinanzierung zur Folge hätten, die mit
den durch die Finanzmärkte bedingten technischen Sach-
zwängen nicht zu vereinbaren oder geeignet wäre, das Ansehen
der Gemeinschaft als Darlehensnehmer an diesen Märkten zu
schädigen, so behält sie sich vor, diese Merkmale abzulehnen
und eine Alternativlösung vorzuschlagen.

Erhält ein Mitgliedstaat ein Darlehen mit vorzeitiger Rückzah-
lungsmöglichkeit und beschließt, von dieser Möglichkeit
Gebrauch zu machen, so trifft die Kommission die notwen-
digen Vorkehrungen.

(2) Auf Antrag des Schuldnermitgliedstaats kann die
Kommission, wenn die Umstände eine Verbesserung des Zins-
satzes der Darlehen gestatten, eine Refinanzierung oder Neure-
gelung der Finanzierungsbedingungen ihrer gesamten
ursprünglichen Anleihen oder eines Teils derselben vornehmen.

Die Refinanzierungen oder Neuregelungen müssen unter den in
Absatz 1 genannten Bedingungen vorgenommen werden und
dürfen zu keiner Verlängerung der durchschnittlichen Laufzeit
der Anleihen, die Gegenstand dieser Geschäfte sind, oder Erhö-

hung des zum Zeitpunkt dieser Geschäfte noch geschuldeten
Kapitalbetrags führen.

(3) Die Kosten, die der Gemeinschaft beim Abschluss und
bei der Durchführung jeder Transaktion entstehen, werden von
dem Empfängermitgliedstaat getragen.

(4) Der Wirtschafts- und Finanzausschuss wird laufend über
die Abwicklung der in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannten
Geschäfte unterrichtet.

Artikel 8

Die Entscheidungen des Rates gemäß den Artikeln 3 und 5
werden auf Vorschlag der Kommission, nach Anhörung des
Wirtschafts- und Finanzausschusses mit qualifizierter Mehrheit
getroffen.

Artikel 9

Die Europäische Zentralbank trifft die für die Verwaltung der
Darlehen erforderlichen Maßnahmen.

Die Mittel werden nur für die Zwecke des Artikels 1 ausgezahlt.

Artikel 10

Der Rat prüft alle drei Jahre auf der Grundlage eines Berichts
der Kommission nach Stellungnahme des Wirtschafts- und
Finanzausschusses, ob Grundsätze, Einzelheiten und Plafonds
der eingeführten Fazilität nach wie vor dem Bedarf entspre-
chen, der für ihre Einführung maßgeblich war.

Artikel 11

Die Verordnung (EWG) Nr. 1969/88 wird aufgehoben.

Artikel 12

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 18. Februar 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. PIQUÉ I CAMPS
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VERORDNUNG (EG) Nr. 333/2002 DES RATES
vom 18. Februar 2002

über die einheitliche Gestaltung des Formblatts für die Anbringung eines Visums, das die Mitglied-
staaten den Inhabern eines von dem betreffenden Mitgliedstaat nicht anerkannten Reisedokuments

erteilen

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe
b) Ziffer iii),

gestützt auf den Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Angleichung der Visapolitik ist eine wesentliche
Maßnahme zum schrittweisen Aufbau eines Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, insbesondere was
das Überschreiten der Grenzen angeht.

(2) In der Maßnahme Nr. 38 des Aktionsplans von Wien,
den der Rat der Justiz- und Innenminister am 3.
Dezember 1998 verabschiedet hat, heißt es, dass die
neuen technischen Fortschritte genau verfolgt werden
müssen, um gegebenenfalls eine größere Sicherheit bei
der einheitlichen Visagestaltung zu gewährleisten.

(3) In Ziffer 22 der Schlussfolgerungen des Europäischen
Rates von Tampere vom 15./16. Oktober 1999 wird
verfügt, dass eine gemeinsame aktive Politik im Bereich
Visa und gefälschte Dokumente weiter entwickelt
werden muss.

(4) Die von den Mitgliedstaaten derzeit verwendeten Form-
blätter für die Anbringung eines Visums für die Inhaber
eines von dem betreffenden Mitgliedstaat nicht aner-
kannten Reisedokuments erfüllen die erforderlichen
Sicherheitsstandards nicht. Deshalb muss die Gestaltung
der Formblätter angeglichen werden, um diese sicherer
zu machen.

(5) Dieses einheitliche Formblatt muss alle notwendigen
Informationen enthalten und hohen technischen Anfor-
derungen, insbesondere zum Schutz vor Fälschungen
und Verfälschungen, genügen. Es muss zudem zur
Verwendung durch alle Mitgliedstaaten geeignet sein und
von jedermann erkennbare und mit bloßem Auge wahr-
nehmbare einheitliche Sicherheitsmerkmale tragen.

(6) Diese Verordnung enthält lediglich die Beschreibung des
Musters des einheitlichen Formblatts. Sie muss durch
weitere technische Spezifikationen ergänzt werden, die
geheim bleiben müssen, um Fälschungen und Verfäl-
schungen zu verhindern, und keine personenbezogenen
Daten oder Hinweise darauf umfassen dürfen. Die
Befugnis, weitere technische Spezifikationen zu erlassen,
sollte der Kommission übertragen werden, die von dem
Ausschuss nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr.

1683/95 des Rates vom 29. Mai 1995 über eine einheit-
liche Visagestaltung (3) unterstützt wird.

(7) Um sicherzustellen, dass die genannten Informationen
nicht mehr Personen als notwendig zugänglich gemacht
werden, sollte jeder Mitgliedstaat nur eine Produktions-
stätte für das Drucken des einheitlichen Formblatts
bestimmen, wobei es ihm freigestellt bleibt, die Produkti-
onsstätte erforderlichenfalls zu wechseln. Jeder Mitglied-
staat sollte den Namen der zuständigen Produktions-
stätte der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten
mitteilen.

(8) Die Mitgliedstaaten sollten im Benehmen mit der
Kommission geeignete Maßnahmen ergreifen, damit die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten dem
Schutzniveau der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 über
den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und dem freien Verkehr
solcher Daten entspricht (4).

(9) Die Bedingungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten oder für die Visaerteilung lassen die
derzeitigen Bestimmungen über die Anerkennung der
Gültigkeit von Reisedokumenten unberührt.

(10) Diese Verordnung stellt in Bezug auf die Durchführung
des Assoziierungsabkommens mit Norwegen und Island
eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands im
Sinne des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-
Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union
dar.

(11) Entsprechend Artikel 3 des Protokolls über die Haltung
des Vereinigten Königreichs und Irlands, das dem
Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt
ist, hat das Vereinigte Königreich mit Schreiben vom 3.
Juli 2001 mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und
Anwendung dieser Verordnung beteiligen möchte.

(12) Gemäß Artikel 1 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands beteiligt sich
Irland nicht an der Annahme dieser Verordnung. Unbe-
schadet des Artikels 4 des genannten Protokolls gilt
diese Verordnung daher nicht für Irland.

(13) Die für die Durchführung dieser Verordnung erforderli-
chen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/
468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung
der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission
übertragenen Durchführungsbefugnisse (5) erlassen
werden —

(1) ABl. C 180 E vom 26.6.2001, S. 301. (3) ABl. L 164 vom 14.7.1995, S. 1.
(2) Stellungnahme vom 12. Dezember 2001 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht).
(4) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
(5) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung ist unter „Formblatt
für die Anbringung eines Visums“ das Dokument zu verstehen,
das die Behörden eines Mitgliedstaats dem Inhaber eines von
diesem Staat nicht anerkannten Reisedokuments ausstellen und
auf dem die zuständigen Behörden dieses Staates eine Visum-
marke anbringen.

(2) Das Formblatt für die Anbringung eines Visums
entspricht dem Muster im Anhang.

(3) Wird der Inhaber eines solchen Dokuments von einer
unterhaltsberechtigten Person oder unterhaltsberechtigten
Personen begleitet, so ist es Sache jedes Mitgliedstaats, zu
entscheiden, ob getrennte Visumblätter für den Inhaber des
Dokuments und jede unterhaltsberechtigte Person ausgestellt
werden sollen.

Artikel 2

Die technischen Spezifikationen für die einheitliche Gestaltung
des Formblatts für die Anbringung des Visums und die Spezifi-
kationen für die nachstehenden Punkte werden gemäß dem
Verfahren des Artikels 5 Absatz 2 festgelegt:

a) Sicherheitsmerkmale und -anforderungen einschließlich der
Normen zum verstärkten Schutz vor Fälschung, Nachah-
mung und Verfälschung;

b) technische Verfahren und Modalitäten für das Ausfüllen des
einheitlichen Formblatts für das Anbringen des Visums.

Artikel 3

Die in Artikel 2 bezeichneten Spezifikationen sind geheim. Sie
sind ausschließlich den von den Mitgliedstaaten für das
Drucken der einheitlichen Formblätter bestimmten Produkti-
onsstätten sowie Personen zugänglich, die von einem Mitglied-
staat oder der Kommission hierzu ordnungsgemäß ermächtigt
worden sind.

Jeder Mitgliedstaat bestimmt eine einzige für das Drucken der
einheitlichen Formblätter zuständige Produktionsstätte. Er leitet
den Namen dieser Produktionsstätte an die Kommission und
die anderen Mitgliedstaaten weiter. Eine Produktionsstätte kann
von zwei oder mehr Mitgliedstaaten gleichzeitig bestimmt
werden. Jeder Mitgliedstaat behält die Möglichkeit, die Produkti-
onsstätte zu wechseln. Hierüber unterrichtet er die Kommission
und die anderen Mitgliedstaaten.

Artikel 4

Unbeschadet der datenschutzrechtlichen Bestimmungen haben
die Personen, denen ein einheitliches Formblatt ausgestellt
worden ist, das Recht, die personenbezogenen Daten in dem
einheitlichen Formblatt zu überprüfen und diese gegebenenfalls
berichtigen oder löschen zu lassen.

Das einheitliche Formblatt enthält keine maschinenlesbaren
Informationen mit Ausnahme der Fälle, die im Anhang vorge-
sehen oder in denen diese Daten in dem betreffenden Reisedo-
kument aufgeführt sind.

Artikel 5

Diese Verordnung berührt nicht die Zuständigkeit der Mitglied-
staaten für die Anerkennung von Staaten und Gebietseinheiten
sowie von Pässen, Identitäts- und Reisedokumenten, die von
ihren Behörden ausgestellt werden.

Artikel 6

(1) Die Kommission wird durch den gemäß Artikel 6 der
Verordnung (EG) Nr. 1683/95 eingesetzten Ausschuss unter-
stützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG beträgt zwei Monate.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 7

Wenn die Mitgliedstaaten das einheitliche Formblatt auch für
andere als die in Artikel 1 genannten Zwecke verwenden,
haben sie durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass
eine Verwechslung mit dem in Artikel 1 definierten Formblatt
ausgeschlossen ist.

Artikel 8

Die Mitgliedstaaten wenden das einheitliche Formblatt für die
Anbindung eines Visums spätestens zwei Jahre nach Annahme
der in Artikel 2 Buchstabe a) genannten Maßnahmen an. Die
Gültigkeit von bereits auf einem anderen Formblatt ausge-
stellten Genehmigungen wird jedoch durch die Einführung des
einheitlichen Formblatts für die Anbringung eines Visums nicht
berührt, sofern der betreffende Mitgliedstaat nichts anderes
beschließt.

Artikel 9

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 18. Februar 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. PIQUÉ I CAMPS
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ANHANG
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VERORDNUNG (EG) Nr. 334/2002 DES RATES
vom 18. Februar 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 über eine einheitliche Visagestaltung

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 62 Nummer 2 Buch-
stabe b) Ziffer iii),

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 (3) wurde eine
einheitliche Visagestaltung festgelegt.

(2) In Maßnahme Nr. 38 des Aktionsplans von Wien, den
der Rat der Justiz- und Innenminister am 3. Dezember
1998 verabschiedet hat, heißt es, dass die jüngsten tech-
nischen Fortschritte berücksichtigt werden müssen, um
erforderlichenfalls eine größere Sicherheit bei der
einheitlichen Visagestaltung zu gewährleisten.

(3) In Nummer 22 der Schlussfolgerungen des Rates von
Tampere vom 15. und 16. Oktober 1999 wird ausge-
führt, dass eine gemeinsame aktive Politik im Bereich
Visa und gefälschte Dokumente weiter entwickelt
werden muss.

(4) Die einheitliche Visagestaltung ist ein wesentliches
Element bei der Harmonisierung der Visapolitik.

(5) Es ist erforderlich, gemeinsame Normen für die Anwen-
dung der einheitlichen Visummarke festzulegen, insbe-
sondere hinsichtlich der technischen Modalitäten und
Verfahren zum Ausfüllen des Formblatts.

(6) Die Integration eines gemäß Hochsicherheitsnormen
hergestellten Lichtbilds ist ein erster Schritt in Richtung
auf die Verwendung von Elementen, die eine verlässli-
chere Verbindung zwischen der Visummarke und dem
Inhaber herstellen, und damit auch ein bedeutender
Beitrag zur Sicherstellung des Schutzes der einheitlichen
Visummarke vor betrügerischer Verwendung. Die Spezi-
fikationen des Dokuments 9303 der ICAO (Internatio-
nale Luftfahrtorganisation) über maschinell lesbare
Dokumente werden berücksichtigt.

(7) Um einen hohen technischen Standard zu erreichen und
die Aufdeckung von Fälschungen oder Verfälschungen
der Visummarken zu erleichtern, sind gemeinsame
Normen für die Anwendung der einheitlichen Visum-
marke erforderlich.

(8) Die Zuständigkeit für die Festlegung solcher gemein-
samer Normen sollte dem nach Artikel 6 der Verord-
nung (EG) Nr. 1683/95 eingesetzten Ausschuss über-
tragen werden; dieser Artikel sollte angepasst werden,
um dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni
1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung
der der Kommission übertragenen Durchführungsbefug-
nisse (4) Rechnung zu tragen.

(9) Es ist daher angebracht, die Verordnung (EG) Nr. 1683/
95 zu ändern.

(10) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen
Maßnahmen, die die einheitliche Visagestaltung sicherer
machen sollen, lassen die geltenden Bestimmungen für
die Anerkennung der Gültigkeit von Reisedokumenten
unberührt.

(11) Die Bedingungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten oder für die Visumerteilung lassen
die derzeitigen Bestimmungen über die Anerkennung
der Gültigkeit von Reisedokumenten unberührt.

(12) In Bezug auf die Republik Island und das Königreich
Norwegen stellt die vorliegende Verordnung eine Weiter-
entwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitz-
stands dar, die in den Visumbereich gemäß Artikel 1
Buchstabe B des Beschlusses Nr. 1999/437/EG des Rates
vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchfüh-
rungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen
dem Rat der Europäischen Union und der Republik
Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziie-
rung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwen-
dung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (5)
fällt.

(13) Gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands hat das Verei-
nigte Königreich mit Schreiben vom 4. Dezember 2001
mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und Anwendung
dieser Verordnung beteiligen möchte.

(14) Gemäß Artikel 1 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands beteiligt sich
Irland nicht an der Annahme dieser Verordnung. Unbe-
schadet des Artikels 4 des genannten Protokolls gilt
diese Verordnung daher nicht für Irland —

(1) ABl. C 180 E vom 26.6.2001, S. 310.
(2) Stellungnahme vom 12. Dezember 2001 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht). (4) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
(3) ABl. L 164 vom 14.7.1995, S. 1. (5) ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31.
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1683/95 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

„Artikel 2

(1) Nach dem in Artikel 6 Absatz 2 genannten Verfahren
werden weitere technische Spezifikationen für die einheit-
liche Visagestaltung festgelegt in Bezug auf:

a) weitere Sicherheitselemente und -anforderungen,
einschließlich fortgeschrittener Standards zum Schutz
vor Fälschung, Nachahmung und Verfälschung;

b) technische Verfahren und Modalitäten für das Ausfüllen
der einheitlichen Visummarke.

(2) Die Farben des Aufklebers können nach dem in
Artikel 6 Absatz 2 genannten Verfahren geändert werden.“

2. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

„Artikel 6

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unter-
stützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten
die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG (*).

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EWG wird auf zwei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

(*) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.“

3. Dem Artikel 8 wird folgender Absatz angefügt:

„Die Integration des Lichtbilds nach Nummer 2a des
Anhangs erfolgt spätestens 5 Jahre nach Annahme der in

Artikel 2 für seine Einführung genannten technischen
Maßnahmen.“

4. Im Anhang wird die folgende Nummer eingefügt:

„2a. Integration eines gemäß Hochsicherheitsnormen
hergestellten Lichtbilds.“

Artikel 2

Anlage 8 Satz 1 der endgültigen Fassung der Gemeinsamen
Konsularischen Instruktion und Anlage 6 der endgültigen
Fassung des Gemeinsamen Handbuchs, so wie diese mit
Beschluss des Schengener Exekutivausschusses vom 28. April
1999 (1) festgelegt wurden, erhalten folgende Fassung:

„Die technischen Merkmale und die Sicherheitsmerkmale
für die Aufkleber der Visummarken finden sich in der
Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates vom 29. Mai
1995 über eine einheitliche Visumgestaltung (*) in der
Fassung der Verordnung (EG) Nr. 334/2002 (**) oder
werden auf der Grundlage jener Verordnung erlassen.

(*) ABl. L 164 vom 14.7.1995, S. 1.
(**) ABl. L 53 vom 23.2.2002, S. 7.“

Artikel 3

Diese Verordnung berührt nicht die Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten für die Anerkennung von Staaten und
Gebietseinheiten sowie von Pässen, Reise- und Identitätsdoku-
menten, die von deren Behörden ausgestellt werden.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 18. Februar 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. PIQUÉ I CAMPS

(1) ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 317.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 335/2002 DER KOMMISSION
vom 22. Februar 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. Februar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Februar 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 22. Februar 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 173,2
204 135,4
212 198,3
624 156,1
999 165,8

0707 00 05 052 179,3
068 130,1
220 175,4
624 237,7
628 171,8
999 178,9

0709 10 00 220 242,2
999 242,2

0709 90 70 052 167,5
204 161,6
999 164,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 52,6
204 52,5
212 45,9
220 44,9
508 22,3
600 63,2
624 74,5
999 50,8

0805 20 10 052 83,4
204 85,3
999 84,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90 052 63,6

204 93,9
220 59,3
464 114,9
600 114,3
624 87,4
662 33,9
999 81,0

0805 50 10 052 51,3
600 60,3
999 55,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 41,6
388 126,2
400 126,2
404 94,8
508 112,1
528 104,2
720 124,4
728 130,0
999 107,4

0808 20 50 388 102,4
400 103,3
512 87,8
528 82,4
720 116,7
999 98,5

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 336/2002 DER KOMMISSION
vom 22. Februar 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 808/1999 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EG) Nr. 718/1999 des Rates über kapazitätsbezogene Maßnahmen für die Binnen-

schifffahrtsflotten der Gemeinschaft zur Förderung des Binnenschiffsverkehrs

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 718/1999 des Rates vom
29. März 1999 über kapazitätsbezogene Maßnahmen für die
Binnenschifffahrtsflotten der Gemeinschaft zur Förderung des
Binnenschiffsverkehrs (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 718/1999
legt die Kommission die praktischen Modalitäten für die
Durchführung der in dieser Verordnung definierten
kapazitätsbezogenen Maßnahmen für die Binnenschiff-
fahrtsflotten der Gemeinschaft fest.

(2) In Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 805/1999 der
Kommission (2), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 997/2001 (3), zur Festlegung der Durch-
führungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 718/
1999 wurden die ab dem 29. April 1999 geltenden
Verhältnisse der „Alt-für-neu-Regelung“ festgelegt.

(3) Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
718/1999 ist das Verhältnis „alt für neu“ kontinuierlich
und möglichst rasch und in regelmäßigen Schritten zu
verringern und spätestens bis zum 29. April 2003 auf
Null zu senken.

(4) Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1532/2000
der Kommission (4) zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 805/1999 sind die Verhältnisse der „Alt-für-neu-
Regelung“ vom zwanzigsten Tage nach ihrer Veröffentli-
chung an, also ab dem 3. August 2000, verringert
worden. Sie wurden erneut verringert gemäß Artikel 1
der Verordnung (EG) Nr. 997/2001, und zwar mit
Wirkung vom zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung, das heißt ab dem 18. Juni 2001.

(5) In Anbetracht der Verpflichtung, die Verhältnisse spätes-
tens bis zum 29. April 2003 auf Null zu senken, sowie
der wirtschaftlichen Entwicklung der unterschiedlichen
Marktsegmente in der Binnenschifffahrt ist es ange-

bracht, die Verhältnisse der „Alt-für-neu-Regelung“
wiederum zu verringern.

(6) Es ist demnach zweckmäßig, die in Artikel 4 der Verord-
nung (EG) Nr. 718/1999 genannten und durch Artikel 4
der Verordnung (EG) Nr. 805/1999 festgelegten sowie
durch Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 997/2001
geänderten Verhältnisse der „Alt-für-neu-Regelung“
anzupassen, ohne dadurch jedoch die Auswirkungen der
seit 1990 durchgeführten Strukturbereinigungsmaß-
nahmen zunichte zu machen. Um einer gewissen allge-
meinen Nachfragesteigerung in der Binnenschifffahrt bei
gleichzeitiger Wahrung der Ausgewogenheit unter den
drei Segmenten und deren jeweiligen Eigenheiten Rech-
nung zu tragen, ist es zweckmäßig, die Verhältnisse um
die Hälfte und somit das Verhältnis für Trockenladungs-
chiffe auf 0,30:1, dasjenige für Tankschiffe auf 0,45:1
und das für Schubboote auf 0,125:1 zu senken.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
waren Gegenstand einer Befassung des gemäß
Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 805/1999 einge-
setzten Sachverständigenausschusses für kapazitätsbezo-
gene Maßnahmen für die Binnenschifffahrtsflotten
der Gemeinschaft zur Förderung des Binnenschiffsver-
kehrs —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 805/1999 wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 4 Nummer 1 werden die Zahlen „0,60:1“ durch
„0,30:1“ ersetzt.

2. In Artikel 4 Nummer 2 werden die Zahlen „0,90:1“ durch
„0,45:1“ ersetzt.

3. In Artikel 4 Nummer 3 werden die Zahlen „0,25:1“ durch
„0,125:1“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

(1) ABl. L 90 vom 2.4.1999, S. 1.
(2) ABl. L 102 vom 17.4.1999, S. 64.
(3) ABl. L 139 vom 23.5.2001, S. 11.
(4) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 74.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Februar 2002

Für die Kommission

Loyola DE PALACIO

Vizepräsident
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VERORDNUNG (EG) Nr. 337/2002 DER KOMMISSION
vom 22. Februar 2002

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem rundkörnigem Reis im
Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2007/2001

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1987/2001 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2007/2001 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstaus-
fuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem rund-
körnigem Reis nach gewissen Drittländern wird im Rahmen der
in der Verordnung (EG) Nr. 2007/2001 genannten Ausschrei-
bung anhand der vom 15. bis zum 21. Februar 2002 einge-
reichten Angebote auf 193,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. Februar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Februar 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 271 vom 12.10.2001, S. 5.
(3) ABl. L 272 vom 13.10.2001, S. 13.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 338/2002 DER KOMMISSION
vom 22. Februar 2002

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittelkörnigem Reis und
geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung

(EG) Nr. 2008/2001 nach bestimmten europäischen Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1987/2001 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2008/2001 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstausfuhr-
erstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach
gewissen europäischen Drittländern wird im Rahmen der in der
Verordnung (EG) Nr. 2008/2001 genannten Ausschreibung
anhand der vom 15. bis zum 21. Februar 2002 eingereichten
Angebote auf 212,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. Februar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Februar 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 271 vom 12.10.2001, S. 5.
(3) ABl. L 272 vom 13.10.2001, S. 15.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 339/2002 DER KOMMISSION
vom 22. Februar 2002

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittelkörnigem Reis und
geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung

(EG) Nr. 2009/2001 nach bestimmten Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1987/2001 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2009/2001 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstausfuhr-
erstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach
gewissen Drittländern wird im Rahmen der in der Verordnung
(EG) Nr. 2009/2001 genannten Ausschreibung anhand der
vom 15. bis zum 21. Februar 2002 eingereichten Angebote auf
203,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. Februar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Februar 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 271 vom 12.10.2001, S. 5.
(3) ABl. L 272 vom 13.10.2001, S. 17.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 340/2002 DER KOMMISSION
vom 22. Februar 2002

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem langkörnigem Reis im
Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2010/2001

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1987/2001 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2010/2001 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die im Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstausfuh-
rerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem lang-
körnigem Reis nach gewissen Drittländern wird im Rahmen der
in der Verordnung (EG) Nr. 2010/2001 genannten Ausschrei-
bung anhand der vom 15. bis zum 21. Februar 2002 einge-
reichten Angebote auf 297,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. Februar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Februar 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 271 vom 12.10.2001, S. 5.
(3) ABl. L 272 vom 13.10.2001, S. 19.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 341/2002 DER KOMMISSION
vom 22. Februar 2002

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2011/2001 einge-
reichten Angebote für die Lieferung von geschältem Langkornreis nach der Insel Réunion

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1987/2001 (2), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2692/89 der Kommis-
sion vom 6. September 1989 mit Durchführungsbestim-
mungen für die Lieferung von Reis nach der Insel Réunion (3),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1453/1999 (4), insbe-
sondere auf Artikel 9 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2011/2001 der Kommis-
sion (5) wurde eine Ausschreibung der Subvention bei
der Lieferung von Reis nach der Insel Réunion eröffnet.

(2) Nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2692/89
kann die Kommission auf der Grundlage der einge-
reichten Angebote nach dem Verfahren des Artikels 22
der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 beschließen, die auf

die Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu
berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien der
Artikel 2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2692/89 ist
die Festsetzung einer Höchstsubvention nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die vom 18. bis 21. Februar 2002 im Rahmen der Ausschrei-
bung der Subvention bei der Lieferung von geschältem Lang-
kornreis des KN-Codes 1006 20 98 nach der Insel Réunion
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2011/2001 eingereichten
Angebote werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. Februar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Februar 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 271 vom 12.10.2001, S. 5.
(3) ABl. L 261 vom 7.9.1989, S. 8.
(4) ABl. L 167 vom 2.7.1999, S. 19.
(5) ABl. L 272 vom 13.10.2001, S. 21.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 342/2002 DER KOMMISSION
vom 22. Februar 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 713/2001 über den Ankauf von Rindfleisch im Rahmen der
Verordnung (EG) Nr. 690/2001

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 vom 17. Mai
1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Rind-
fleisch (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2345/
2001 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 690/2001 der Kommis-
sion vom 3. April 2001 über besondere Marktstützungs-
maßnahmen im Rindfleischsektor (3), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2595/2001 (4), insbesondere auf Artikel 2
Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 690/
2001 ist u. a. vorgesehen, dass Ausschreibungen für den
Ankauf von Rindfleisch entsprechend dem durchschnitt-
lichen Marktpreis für die Bezugsklasse in den letzten
zwei Wochen vor der Ausschreibung, in denen Preisno-
tierungen stattgefunden haben, eröffnet oder ausgesetzt
werden.

(2) In Anwendung des oben genannten Artikels 2 werden in
einer Reihe von Mitgliedstaaten Ausschreibungen für
Ankäufe eröffnet. Die Verordnung (EG) Nr. 713/2001
der Kommission (5), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 228/2002 (6), über den Ankauf von Rind-
fleisch im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 690/2001
sollte entsprechend geändert werden.

(3) Da diese Verordnung unverzüglich angewendet werden
sollte, ist für ihr Inkrafttreten der Tag ihrer Veröffentli-
chung vorzusehen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 713/2001 wird durch
den Anhang der vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. Februar 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Februar 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 21.
(2) ABl. L 315 vom 1.12.2001, S. 29.
(3) ABl. L 95 vom 5.4.2001, S. 8. (5) ABl. L 100 vom 11.4.2001, S. 3.
(4) ABl. L 345 vom 29.12.2001, S. 33. (6) ABl. L 38 vom 8.2.2002, S. 14.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Medlemsstat

Mitgliedstaat

Κράτος µέλος

Member State

État membre

Stati membri

Lidstaat

Estado-Membro

Jäsenvaltiot

Medlemsstat

Belgique/België

Deutschland

Österreich

Nederland

España

France

Finland

Luxembourg

Ireland
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RICHTLINIE 2002/11/EG DES RATES
vom 14. Februar 2002

zur Änderung der Richtlinie 68/193/EWG über den Verkehr mit vegetativem Vermehrungsgut von
Reben und zur Aufhebung der Richtlinie 74/649/EWG

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Rahmen der Konsolidierung des Binnenmarktes und
aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist es angezeigt,
einige Bestimmungen der Richtlinie 68/193/EWG (4) zu
ändern oder aufzuheben, um so alle Handelshemmnisse
zu beseitigen, die den freien Verkehr mit Vermeh-
rungsgut von Reben in der Gemeinschaft behindern
könnten. Zu diesem Zweck sollte jede Möglichkeit der
einseitigen Abweichung der Mitgliedstaaten von den
Bestimmungen der genannten Richtlinie entfallen.

(2) Unter bestimmten Bedingungen sollte es möglich sein,
mit neuen Produktionsmethoden erzeugtes Vermeh-
rungsgut in Verkehr zu bringen.

(3) Die Kommission sollte mit Unterstützung des Ständigen
Ausschusses für das landwirtschaftliche, gartenbauliche
und forstliche Saat- und Pflanzgutwesen die Bedin-
gungen festlegen können, unter denen die Mitglied-
staaten das Inverkehrbringen von Vermehrungsgut zu
Versuchs-, Forschungs- oder Züchtungszwecken
zulassen können.

(4) Angesichts der Erfahrungen mit dem Inverkehrbringen
von Saat- und Vermehrungsgut in anderen Sektoren ist
es wünschenswert, unter Auflagen zeitlich begrenzte
Versuche durchzuführen, um so bessere Lösungen für
einige Bestimmungen der genannten Richtlinie zu
finden.

(5) Angesichts des wissenschaftlichen und technischen Fort-
schritts ist es heute möglich, Rebsorten genetisch zu
verändern. Genetisch veränderte Rebsorten dürfen daher
nur zugelassen werden, wenn alle geeigneten
Maßnahmen getroffen worden sind, um eine Gefährdung
der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu
vermeiden.

(6) Besteht Vermehrungsgut von Reben aus genetisch verän-
derten Organismen, ist eine spezifische Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen, die der in der Richtlinie
2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 12. März 2001 über die absichtliche Freisetzung
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und
zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (5)
vorgesehenen Prüfung gleichwertig ist. Die Kommission
sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat einen
Vorschlag für eine Verordnung vorlegen, die die Gleich-
wertigkeit der Risikobewertung und der sonstigen
einschlägigen Anforderungen, insbesondere an das Risi-
komanagement, an die Kennzeichnung — gegebenen-
falls an die Überwachung —, an die Unterrichtung der
Öffentlichkeit und an die Schutzklausel mit der Risiko-
bewertung und den Anforderungen gemäß der Richtlinie
2001/18/EG gewährleistet. Bis zum Inkrafttreten dieser
Verordnung sollten die Bestimmungen der Richtlinie
2001/18/EG weiterhin anwendbar sein.

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über
neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzu-
taten (6) umfasst auch Bestimmungen für genetisch
veränderte Lebensmittel und Lebensmittelzutaten. Um zu
bestimmen, ob eine genetisch veränderte Rebsorte in
Verkehr gebracht werden darf, sollte zum Schutz der
menschlichen Gesundheit sichergestellt werden, dass
neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzu-
taten in einem Gemeinschaftsverfahren einer Sicherheits-
bewertung unterzogen werden.

(8) Um eine angemessene Kontrolle der Verbringung von
vegetativem Vermehrungsgut von Reben gewährleisten
zu können, sollten die Mitgliedstaaten ein Begleitdoku-
ment für die Partien vorsehen können.

(9) Die Erhaltung der genetischen Vielfalt sollte gewährleis-
tet werden. Es sind Ad-hoc-Maßnahmen zur Erhaltung
der biologischen Vielfalt vorzusehen, um den Bestand
der fest eingeführten Sorten zu gewährleisten. Die
Kommission berücksichtigt nicht nur den Begriff „Sorte“,
sondern auch die Begriffe „Genotyp“ und „Klon“.

(10) Die zur Durchführung der Richtlinie 68/193/EWG erfor-
derlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festle-
gung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommis-
sion übertragenen Durchführungsbefugnisse (7) erlassen
werden.

(11) Die Richtlinie 74/649/EWG des Rates vom 9. Dezember
1974 über den Verkehr mit in dritten Ländern
erzeugtem vegetativen Vermehrungsgut von Reben (8) ist
aufzuheben —

(1) ABl. C 177 E vom 27.6.2000, S. 77.
(2) ABl. C 197 vom 12.7.2001, S. 24. (5) ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1.
(3) ABl. C 268 vom 19.9.2000, S. 42. (6) ABl. L 43 vom 14.2.1997, S. 1.
(4) ABl. L 93 vom 17.4.1968, S. 15. Richtlinie zuletzt geändert durch

die Beitrittsakte von 1994.
(7) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
(8) ABl. L 352 vom 28.12.1974, S. 45.
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HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 68/193/EWG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Im Sinne dieser Richtlinie sind:

A. Reben: Pflanzen der Gattung Vitis (L.), die zur Erzeu-
gung von Trauben oder zur Verwendung als Vermeh-
rungsgut für solche Pflanzen bestimmt sind.

AA. Sorte: eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines
einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten
Rangstufe, die

a) durch die sich aus einem bestimmten Genotyp
oder einer bestimmten Kombination von Geno-
typen ergebende Ausprägung der Merkmale defi-
niert werden kann;

b) zumindest durch die Ausprägung eines der
erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzli-
chen Gesamtheit unterschieden werden kann und

c) in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert
vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden
kann.

AB. Klon: eine vegetative Nachkommenschaft einer Sorte,
die einer aufgrund der Sortenidentität, ihrer phänoty-
pischen Merkmale und ihres Gesundheitszustands
ausgewählten Rebe entspricht.

B. Vermehrungsgut:

i) pflanzfertige Reben

a) Wurzelreben: bewurzelte, nicht gepfropfte
Teilstücke von Ruten oder von grünen Trieben
der Rebe, die für die wurzelechte Pflanzung
oder für die Verwendung als Unterlage bei
einer Pfropfung bestimmt sind;

b) Pfropfreben: durch Pfropfung miteinander
verbundene Teilstücke von Ruten oder von
grünen Trieben der Rebe, deren unterirdischer
Teil bewurzelt ist;

ii) Teile von Reben

a) Ruten: einjährige Triebe;

b) grüne Triebe: nicht verholzte Triebe;

c) veredelungsfähige Unterlagsreben: Teilstücke
von Ruten oder von grünen Trieben der Rebe,
die bei der Herstellung von Pfropfreben zur
Bildung der unterirdischen Teile bestimmt sind;

d) Edelreiser: Teilstücke von Ruten oder von
grünen Trieben der Rebe, die bei der Herstel-
lung von Pfropfreben und bei der Standortver-
edelung zur Bildung der oberirdischen Teile
bestimmt sind;

e) Blindholz: Teilstücke von Ruten oder von
grünen Trieben der Rebe, die zur Erzeugung
von Wurzelreben bestimmt sind.

C. Mutterrebenbestände: Bestände von Reben, die zur
Erzeugung von veredlungsfähigen blinden Unterlags-
reben, von Blindholz oder von Edelreisern bestimmt
sind.

D. Rebschulen: Bestände von Reben, die zur Erzeugung
von Wurzelreben oder Pfropfreben bestimmt sind.

DA. Vorstufenvermehrungsgut: Vermehrungsgut,

a) das unter Verantwortung des Züchters nach allge-
mein anerkannten Verfahren im Hinblick auf die
Erhaltung der Echtheit der Sorte und gegebenen-
falls des Klons sowie die Verhütung von Krank-
heiten gewonnen worden ist;

b) das zur Erzeugung von Basisvermehrungsgut oder
zertifiziertem Vermehrungsgut bestimmt ist;

c) das die Voraussetzungen der Anlagen I und II für
Basisvermehrungsgut erfüllt. Nach dem Verfahren
des Artikels 17 Absatz 2 können diese Anlagen
geändert werden, um zusätzliche oder strengere
Bedingungen für die Anerkennung von Vorstufen-
vermehrungsgut festzulegen;

d) bei dem in amtlicher Prüfung festgestellt worden
ist, dass die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt
sind.

E. Basisvermehrungsgut: Vermehrungsgut,

a) das unter Verantwortung des Züchters nach allge-
mein anerkannten Verfahren im Hinblick auf die
Erhaltung der Echtheit der Sorte und gegebenen-
falls des Klons sowie die Verhütung von Krank-
heiten und direkt auf vegetativem Wege aus
Vorstufenvermehrungsgut gewonnen worden ist;

b) das zur Erzeugung von zertifiziertem Vermeh-
rungsgut bestimmt ist;

c) das die Voraussetzungen der Anlagen I und II für
Basisvermehrungsgut erfüllt und

d) bei dem in amtlicher Prüfung festgestellt worden
ist, dass die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt
sind.

F. Zertifiziertes Vermehrungsgut: Vermehrungsgut,

a) das unmittelbar von Basisvermehrungsgut oder
Vorstufenvermehrungsgut stammt;

b) das bestimmt ist

— zur Erzeugung von Pflanzgut oder von Pflan-
zenteilen, die zur Traubenerzeugung dienen,
oder

— zur Erzeugung von Trauben;

c) das die Voraussetzungen der Anlagen I und II für
zertifiziertes Vermehrungsgut erfüllt und

d) bei dem in amtlicher Prüfung festgestellt worden
ist, dass die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt
sind.
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G. Standardvermehrungsgut: Vermehrungsgut,

a) das sortenecht und sortenrein ist;

b) das bestimmt ist
— zur Erzeugung von Pflanzgut oder von Pflan-

zenteilen, die zur Traubenerzeugung dienen,
oder

— zur Erzeugung von Trauben;

c) das die Voraussetzungen der Anlagen I und II für
Standardvermehrungsgut erfüllt und

d) bei dem in amtlicher Prüfung festgestellt worden
ist, dass die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt
sind.

H. Amtliche Maßnahmen: Maßnahmen, die durchgeführt
werden

a) durch Behörden eines Staates oder

b) unter der Verantwortung eines Staates durch juris-
tische Personen des öffentlichen oder privaten
Rechts oder

c) bei Hilfstätigkeiten auch unter der Überwachung
eines Staates durch vereidigte natürliche Personen,

unter der Voraussetzung, dass die unter den Buch-
staben b) und c) genannten Personen an dem
Ergebnis dieser Maßnahmen kein Gewinninteresse
haben.

I. Inverkehrbringen:

der Verkauf, der Besitz im Hinblick auf den Verkauf,
das Anbieten zum Verkauf und jede Überlassung,
Lieferung oder Übertragung von Vermehrungsgut an
Dritte, entgeltlich oder unentgeltlich, zum Zwecke der
kommerziellen Nutzung.

Nicht als Inverkehrbringen gilt die Abgabe von
Vermehrungsgut, die nicht auf die kommerzielle
Nutzung der Sorte abzielt, wie z. B. die nachste-
henden Vorgänge:

a) Lieferung von Vermehrungsgut an amtliche Prüf-
und Kontrollstellen;

b) Lieferung von Vermehrungsgut an Erbringer von
Dienstleistungen zur Verarbeitung oder Aufberei-
tung, sofern der Erbringer von Dienstleistungen
keinen Rechtsanspruch auf das gelieferte Vermeh-
rungsgut erwirbt.

Die Durchführungsbestimmungen hierzu werden
nach dem Verfahren des Artikels 17 Absatz 3 festge-
legt.“

2. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Vermeh-
rungsgut von Reben nur in den Verkehr gebracht werden
darf,

a) wenn es amtlich als ‚Vorstufenvermehrungsgut‘, ‚Basis-
vermehrungsgut‘ oder ‚zertifiziertes Vermehrungsgut‘
anerkannt worden ist oder wenn es sich bei Vermeh-
rungsgut, das nicht zur Verwendung als Unterlagsreben

bestimmt ist, um amtlich kontrolliertes Standardver-
mehrungsgut handelt und

b) wenn es die Anforderungen der Anlage II erfüllt.

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitglied-
staaten bis zum 1. Januar 2005 in ihrem Hoheitsgebiet
vorübergehend das Inverkehrbringen von Standardvermeh-
rungsgut zur Verwendung als Unterlagsreben zulassen, das
von Mutterreben stammt, die am 23. Februar 2002 bereits
existierten.

(3) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Mitglied-
staaten den in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen Erzeugern
die Genehmigung erteilen, angemessene Mengen Vermeh-
rungsgut in den Verkehr zu bringen, das

a) für Versuche oder wissenschaftliche Zwecke,

b) für Züchtungsvorhaben,

c) für Maßnahmen zur Erhaltung der genetischen Vielfalt
bestimmt ist.

Die Bedingungen, unter denen die Mitgliedstaaten solche
Genehmigungen erteilen können, werden nach dem
Verfahren des Artikels 17 Absatz 2 festgelegt.

Für genetisch verändertes Vermehrungsgut kann diese
Genehmigung nur erteilt werden, wenn alle zum Schutz
der menschlichen Gesundheit und der Umwelt notwen-
digen Maßnahmen getroffen wurden. Für die dazu erfor-
derliche Umweltverträglichkeitsprüfung und andere
Kontrollen, die dazu vorzunehmen sind, gilt Artikel 5ba
entsprechend.

(4) Für Vermehrungsgut, das mit In-vitro-Vermehrungs-
verfahren erzeugt worden ist, kann nach dem Verfahren
des Artikels 17 Absatz 2 Folgendes festgelegt werden:

a) die Abweichungen von den besonderen Bestimmungen
dieser Richtlinie;

b) die für solches Vermehrungsgut geltenden Bedin-
gungen;

c) die für solches Vermehrungsgut geltenden Bezeich-
nungen;

d) die Bedingungen für die Gewährleistung der vorran-
gigen Überprüfung der Sortenechtheit.

(5) Die Kommission kann nach dem Verfahren des
Artikels 17 Absatz 3 vorschreiben, dass Vermehrungsgut,
das nicht zur Verwendung als Unterlagsreben bestimmt ist,
von bestimmten Zeitpunkten an nur noch in den Verkehr
gebracht werden darf, wenn es als ‚Vorstufenvermeh-
rungsgut‘, ‚Basisvermehrungsgut‘ oder ‚zertifiziertes
Vermehrungsgut‘ amtlich anerkannt worden ist; dies gilt

a) in der gesamten Gemeinschaft für bestimmte Reb-
sorten, wenn der Bedarf der Gemeinschaft an diesen
Sorten durch amtlich anerkanntes ‚Vorstufenvermeh-
rungsgut‘, ‚Basisvermehrungsgut‘ oder ‚zertifiziertes
Vermehrungsgut‘ unter Berücksichtigung der geneti-
schen Vielfalt dieser Rebsorten erforderlichenfalls
gemäß einem festgelegten Programm gedeckt werden
kann, und
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b) für Vermehrungsgut anderer als der in Buchstabe a)
genannten Rebsorten, wenn es für die Verwendung im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten bestimmt ist, die
gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie bereits
vorgeschrieben haben, dass ‚Standardvermehrungsgut‘
nicht mehr in den Verkehr gebracht werden darf.“

3. Dem Artikel 4 wird folgender Absatz angefügt:

„Diese Bestimmung gilt im Falle der Pfropfung nicht für
Vermehrungsgut, das in einem anderen Mitgliedstaat oder
einem gemäß Artikel 15 Absatz 2 als gleichwertig aner-
kannten Drittland erzeugt wurde.“

4. Artikel 5 erhält folgende Fassung:

„Artikel 5

(1) Jeder Mitgliedstaat erstellt einen Katalog der Reb-
sorten, die in seinem Hoheitsgebiet zur Anerkennung
sowie zur Kontrolle des Standardvermehrungsguts amtlich
zugelassen sind. Der Katalog kann von jedermann einge-
sehen werden. In dem Katalog werden die wichtigsten
morphologischen und physiologischen Merkmale aufge-
führt, durch die die Rebsorten voneinander unterschieden
werden können. Bei den bereits am 31. Dezember 1971
zugelassenen Rebsorten kann auf die Beschreibung in den
amtlichen ampelografischen Veröffentlichungen verwiesen
werden.

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die
Rebsorten der Sortenkataloge anderer Mitgliedstaaten
unbeschadet der Regeln für die Klassifizierung der Reb-
sorten nach der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Wein (*) auch in ihrem eigenen Hoheitsgebiet
zur Anerkennung sowie zur Kontrolle des Standardver-
mehrungsguts zugelassen werden.

(3) Jeder Mitgliedstaat erstellt ferner gegebenenfalls eine
Liste der Klone, die in seinem Hoheitsgebiet amtlich zur
Anerkennung zugelassen sind.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Klone, die
in einem anderen Mitgliedstaat zur Anerkennung zuge-
lassen sind, auch in ihrem eigenen Hoheitsgebiet zur Aner-
kennung zugelassen werden.

(*) ABl. L 179 vom 17.7.1999, S. 1.“

5. Artikel 5b erhält folgende Fassung:

„Artikel 5b

(1) Eine Sorte wird als unterscheidbar angesehen,
wenn sie sich in der Ausprägung der aus einem
Genotyp oder einer Kombination von Genotypen resul-
tierenden Merkmale von jeder anderen Sorte, deren
Bestehen in der Gemeinschaft allgemein bekannt ist,
deutlich unterscheiden lässt.

Eine in der Gemeinschaft bekannte Sorte ist jede Sorte,
die zum Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Einreichung
des Antrags auf Zulassung im Sortenkatalog des betref-
fenden Mitgliedstaats oder eines anderen Mitgliedstaats
eingetragen ist oder in dem betreffenden Mitgliedstaat

oder einem anderen Mitgliedstaat zur Zulassung ange-
meldet ist, es sei denn, dass diese Voraussetzungen nicht
mehr in allen betroffenen Mitgliedstaaten vor der
Entscheidung über den Antrag auf Zulassung der zu
beurteilenden Sorte erfüllt sind.

(2) Eine Sorte gilt als beständig, wenn die Ausprägung
derjenigen Merkmale, die in die Unterscheidbarkeitsprü-
fung einbezogen werden, sowie aller sonstigen Merk-
male, die zur Sortenbeschreibung dienen, nach wieder-
holter Vermehrung unverändert ist.

(3) Eine Sorte gilt als homogen, wenn sie — vorbe-
haltlich der Variation, die aufgrund der Besonderheiten
ihrer Vermehrung zu erwarten ist — in der Ausprägung
derjenigen Merkmale, die in die Unterscheidbarkeitsprü-
fung einbezogen werden, sowie aller sonstigen Merk-
male, die zur Sortenbeschreibung dienen, hinreichend
einheitlich ist.“

6. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 5ba

(1) Die genetisch veränderten Rebsorten im Sinne von
Artikel 2 Nummern 1 und 2 der Richtlinie 2001/18/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.
März 2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch
veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 90/220/EWG (*) werden nur zuge-
lassen, wenn alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz
der menschlichen Gesundheit und der Umwelt getroffen
wurden.

(2) Im Falle einer genetisch veränderten Sorte im
Sinne von Absatz 1

a) wird eine spezifische Umweltverträglichkeitsprüfung
durchgeführt, die der in der Richtlinie 2001/18/EG
vorgesehenen Prüfung gleichwertig ist; dies geschieht
nach den in Anhang II festgelegten Grundsätzen und
auf der Grundlage der spezifischen Informationen
gemäß Anhang III der genannten Richtlinie;

b) werden auf Vorschlag der Kommission mit einer
Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates den Verfahren der Richtlinie 2001/18/EG
gleichwertige Verfahren festgelegt, die gewährleisten
sollen, dass eine spezifische Umweltverträglichkeits-
prüfung durchgeführt wird und die sonstigen
einschlägigen Vorschriften in Bezug auf das Risikoma-
nagement, die Etikettierung, gegebenenfalls die Über-
wachung, die Information der Öffentlichkeit und die
Schutzklausel eingehalten werden. Bis zum Inkraft-
treten dieser Verordnung werden die genetisch verän-
derten Sorten erst dann in den nationalen Sortenka-
talog aufgenommen, wenn sie gemäß der Richtlinie
2001/18/EG für das Inverkehrbringen zugelassen
worden sind;

c) sind die Artikel 13 bis 24 der Richtlinie 2001/18/EG
nicht mehr auf genetisch veränderte Rebsorten
anwendbar, die gemäß der unter Buchstabe b)
genannten Verordnung zugelassen wurden.
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(3) Sollen aus Vermehrungsgut von Reben hervorge-
gangene Erzeugnisse als Lebensmittel oder Lebensmittel-
zutaten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar
1997 über neuartige Lebensmittel und neuartige Lebens-
mittelzutaten (**) verwendet werden, so ist vor der
Zulassung der genetisch veränderten Rebsorten sicherzu-
stellen, dass die daraus gewonnenen Lebensmittel oder
Lebensmittelzutaten

a) keine Gefahr für den Verbraucher darstellen;

b) den Verbraucher nicht irreführen;

c) sich von den Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten,
die sie ersetzen sollen, nicht derart unterscheiden,
dass ihr normaler Verzehr Ernährungsmängel für den
Verbraucher mit sich brächte.

Sollen aus den Sorten gemäß der vorliegenden Richtlinie
hervorgegangene Erzeugnisse als Lebensmittel oder
Lebensmittelzutat im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
258/97 verwendet werden, so ist die Sorte nur zuzu-
lassen, wenn das Lebensmittel oder die Lebensmittelzutat
bereits gemäß jener Verordnung zugelassen ist.

(*) ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1.
(**) ABl. L 43 vom 14.2.1997, S. 1.“

7. Artikel 5c erhält folgende Fassung:

„Artikel 5c

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Sorten und
gegebenenfalls deren Klone, die aus anderen Mitglied-
staaten stammen, insbesondere im Zulassungsverfahren
denselben Voraussetzungen unterliegen wie die natio-
nalen Sorten oder Klone.“

8. Artikel 5e Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Jede Anmeldung einer Sorte zur Zulassung oder
jede Rücknahme der Anmeldung, jede Eintragung in
einen Sortenkatalog sowie dessen jeweilige Änderungen
werden den anderen Mitgliedstaaten und der Kommis-
sion unverzüglich mitgeteilt. Die Kommission veröffent-
licht auf der Grundlage der Mitteilungen der Mitglied-
staaten einen gemeinsamen Sortenkatalog.“

9. Der folgende Artikel wird eingefügt:

„Artikel 5f

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass zugelassene
genetisch veränderte Sorten im Sortenkatalog klar als
solche gekennzeichnet werden. Ferner tragen sie dafür
Sorge, dass jeder Marktbeteiligte, der eine solche Sorte in
den Verkehr bringt, sie in seinem Rebsortenkatalog
ebenfalls klar als genetisch verändert kennzeichnet und
den Zweck der Veränderung angibt.“

10. Der folgende Artikel wird eingefügt:

„Artikel 5g

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die in den
Katalog aufgenommenen Sorten und gegebenenfalls
deren Klone durch Erhaltungszüchtung erhalten werden.

(2) Die Erhaltungszüchtung muss auf der Grundlage
der Eintragungen des oder der für die Erhaltung der
Sorte und gegebenenfalls deren Klone Verantwortlichen
stets kontrollierbar sein.

(3) Der für die Erhaltung der Sorte oder deren Klone
Verantwortliche kann um Proben gebeten werden. Diese
können erforderlichenfalls amtlich entnommen werden.

(4) Wird die Erhaltungszüchtung in einem anderen
Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat durchgeführt, in dem
die Sorte zugelassen ist, so leisten sich die betreffenden
Mitgliedstaaten bei der Kontrolle Amtshilfe.“

11. Artikel 7 erhält folgende Fassung:

„Artikel 7

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Vermehrungsgut
bei der Ernte, der Aufbereitung, der Lagerung, der Beför-
derung und der Anzucht nach der Sorte und gegebenen-
falls bei Vorstufenvermehrungsgut, Basisvermehrungsgut
und zertifiziertem Vermehrungsgut nach dem Klon in
Partien getrennt gehalten und gekennzeichnet wird.“

12. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Abweichend von Absatz 1 hinsichtlich der Aufbe-
reitung, der Verpackung, des Verschlusssystems sowie
der Kennzeichnung legt die Kommission nach dem
Verfahren des Artikels 17 Absatz 2 die Bestimmungen
für das Inverkehrbringen von Kleinmengen zur Lieferung
an den Endverbraucher sowie für das Inverkehrbringen
von Reben in Töpfen, Kisten oder Kartonagen fest.“

13. Artikel 9 erhält folgende Fassung:

„Artikel 9

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Packungen und
Bündel mit Vermehrungsgut amtlich oder unter amtli-
cher Kontrolle so verschlossen werden, dass sie nicht
geöffnet werden können, ohne dass das Verschlusssystem
verletzt wird oder dass das in Artikel 10 Absatz 1
vorgesehene amtliche Etikett bzw. die Verpackung
Spuren einer Manipulation zeigen. Zur Sicherung der
Verschließung umfasst das Verschlusssystem mindestens
das amtliche Etikett oder eine amtliche Verschlusssiche-
rung. Nach dem Verfahren des Artikels 17 Absatz 2
kann festgestellt werden, ob ein bestimmtes Verschluss-
system den Bestimmungen dieses Artikels entspricht.
Eine ein- oder mehrmalige Wiederverschließung darf nur
amtlich oder unter amtlicher Kontrolle vorgenommen
werden.“

14. Artikel 10 erhält folgende Fassung:

„Artikel 10

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die
Packungen und Bündel von Vermehrungsgut an der
Außenseite mit einem amtlichen Etikett gemäß Anlage
IV in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft versehen
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werden; seine Befestigung wird durch das Verschluss-
system gesichert. Die Farbe des Etiketts ist weiß mit
einem diagonalen violetten Strich bei Vorstufenvermeh-
rungsgut, weiß bei Basisvermehrungsgut, blau bei zertifi-
ziertem Vermehrungsgut und dunkelgelb bei Standard-
vermehrungsgut.

(2) Die Mitgliedstaaten können jedoch die in ihrem
Hoheitsgebiet ansässigen Erzeuger ermächtigen, mehrere
Packungen oder Bündel von Pfropfreben und Wurzel-
reben gleicher Eigenschaften zu vermarkten, die mit
jeweils nur einem Etikett gemäß Anlage IV gekenn-
zeichnet werden. In diesem Fall sind diese Packungen
oder Bündel so miteinander verbunden, dass bei einer
Trennung die Verbindung verletzt wird und nicht wieder
verwendet werden kann. Die Befestigung des Etiketts
wird durch diese Verbindung gesichert. Eine Wiederver-
schließung ist nicht zulässig.

(3) Unbeschadet des Artikels 23 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1493/1999 können die Mitgliedstaaten
vorschreiben, dass jeder Lieferung von in ihrem Hoheits-
gebiet erzeugtem Vermehrungsgut auch ein einheitliches
Begleitdokument beigefügt sein muss, in das folgende
Angaben aufzunehmen sind: Art der Ware, Sorte und
gegebenenfalls deren Klon, Kategorie, Menge, Absender
und Empfänger. Die hinsichtlich dieses Begleitdokuments
vorzusehenden Modalitäten werden nach dem Verfahren
des Artikels 17 Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie
festgelegt.

(4) Auf dem amtlichen Etikett gemäß Absatz 1
können auch die phytosanitären Begleitdokumente
gemäß der Richtlinie 92/105/EWG der Kommission (*)
über eine Vereinheitlichung der Pflanzenpässe angegeben
sein. Alle Vorschriften für die amtliche Etikettierung und
die Pflanzenpässe sind jedoch festgelegt und müssen als
gleichwertig anerkannt werden.

(5) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die amtli-
chen Etiketten vom Empfänger des vegetativen Vermeh-
rungsguts von Reben mindestens ein Jahr lang aufbe-
wahrt und für den amtlichen Kontrolldienst bereitge-
halten werden müssen.

(6) Die Kommission erstellt bis zum 23. Februar
2004 einen Bericht über den Verkehr von vegetativem
Vermehrungsgut von Reben und insbesondere über die
Verwendung der amtlichen Etiketten sowie der von den
Mitgliedstaaten in Umlauf gebrachten Begleitdokumente;
diesem Bericht sind gegebenenfalls Vorschläge beigefügt.

(*) ABl. L 4 vom 8.1.1993, S. 22.“

15. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 10a

Im Falle von Vermehrungsgut einer genetisch verän-
derten Sorte enthält jedes Etikett und jedes amtliche
oder sonstige Begleitpapier, das gemäß dieser Richtlinie
an der Vermehrungsgutpartie befestigt ist bzw. dieser
beiliegt, einen klaren Hinweis darauf, dass es sich um
eine genetisch veränderte Sorte handelt, sowie die

Angabe der Bezeichnung der genetisch veränderten
Organismen.“

16. Artikel 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Unbeschadet des freien Verkehrs des Vermeh-
rungsguts in der Gemeinschaft treffen die Mitgliedstaaten
alle erforderlichen Maßnahmen, damit beim Verkehr mit
Vermehrungsgut aus einem dritten Land der zuständigen
Stelle folgende Angaben gemacht werden:

a) Art (botanische Bezeichnung),

b) Sorte und gegebenenfalls deren Klon; bei Pfropfreben
beziehen sich diese Angaben sowohl auf die Unter-
lagen als auch auf die Edelreiser,

c) Kategorie,

d) Art des Vermehrungsgutes,

e) Erzeugerland und amtliche Kontrollstelle,

f) Versandland, falls verschieden vom Erzeugerland,

g) Importeur,

h) Menge des Vermehrungsgutes.

Die Art und Weise, wie diese Angaben zu erfolgen
haben, kann nach dem Verfahren des Artikels 17 Absatz
2 festgelegt werden.“

17. Artikel 12 erhält folgende Fassung:

„Artikel 12

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Vermeh-
rungsgut, das entsprechend dieser Richtlinie im Rahmen
obligatorischer oder fakultativer Regelungen in Verkehr
gebracht wird, hinsichtlich seiner Eigenschaften, der
Prüfungsmaßnahmen, der Kennzeichnung und der
Verschließung nur den in dieser Richtlinie vorgesehenen
Verkehrsbeschränkungen unterliegt.“

18. Artikel 12a erhält folgende Fassung:

„Artikel 12a

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Vermeh-
rungsgut von Rebsorten und gegebenenfalls deren
Klonen, die in einem Mitgliedstaat gemäß den Bestim-
mungen dieser Richtlinie amtlich zur Anerkennung
sowie zur Kontrolle von Standardvermehrungsgut zuge-
lassen worden sind, unbeschadet der Verordnung (EG)
Nr. 1493/1999 in ihrem Gebiet keinen Verkehrsbe-
schränkungen hinsichtlich der Sorte und gegebenenfalls
deren Klonen unterliegen.“

19. Artikel 14 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Zur Behebung von vorübergehend in der
Gemeinschaft auftretenden und anderweitig nicht zu
beseitigenden Schwierigkeiten bei der Versorgung mit
Vermehrungsgut kann nach dem Verfahren des Artikels
17 Absatz 2 beschlossen werden, dass die Mitglied-
staaten für einen befristeten Zeitraum in der gesamten
Gemeinschaft das Inverkehrbringen der erforderlichen
Mengen an Vermehrungsgut einer Kategorie mit
minderen Anforderungen genehmigen.“
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20. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 14a

Um für einige der Bestimmungen der vorliegenden
Richtlinie bessere Lösungen zu finden, kann nach dem
Verfahren des Artikels 17 Absatz 3 beschlossen werden,
auf Gemeinschaftsebene zeitlich befristete Versuche unter
bestimmten Bedingungen durchzuführen.“

21. Artikel 15 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) a) Der Rat entscheidet auf Vorschlag der Kommis-
sion mit qualifizierter Mehrheit, ob das in einem
Drittland erzeugte vegetative Vermehrungsgut von
Reben in Bezug auf die Zulassungsbedingungen
und in Bezug auf die Vorkehrungen, mit denen
die Erzeugung im Hinblick auf das Inverkehr-
bringen sichergestellt wird, die gleichen Garantien
bietet wie das in der Gemeinschaft erzeugte
Vermehrungsgut, und ob es den Anforderungen
dieser Richtlinie genügt.

b) Ferner legt der Rat fest, welche Arten von
Vermehrungsgut und welche Kategorien von vege-
tativem Vermehrungsgut von Reben auf dem
Gebiet der Gemeinschaft nach Buchstabe a) in
Verkehr gebracht werden dürfen.

c) In der Zeit, in der der Rat noch keine Entschei-
dung nach Buchstabe a) getroffen hat, kann den
Mitgliedstaaten unbeschadet der Einhaltung der
Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai
2000 über Maßnahmen zum Schutz der Gemein-
schaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung
von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzen-
erzeugnisse (*) gestattet werden, solche Entschei-
dungen nach dem Verfahren des Artikels 17
Absatz 2 dieser Richtlinie zu treffen. Dabei sorgen
sie dafür, dass das einzuführende Vermehrungsgut
Garantien bietet, die in jeder Hinsicht denen
gleichwertig sind, die das in der Gemeinschaft
gemäß dieser Richtlinie erzeugte vegetative
Vermehrungsgut von Reben bietet. Dem einge-
führten Vermehrungsgut muss insbesondere ein
Dokument beiliegen, das die in Artikel 11 Absatz
2 vorgesehenen Angaben enthält.

(*) ABl. L 169 vom 10.7.2000, S. 1.“

22. Folgende Artikel werden eingefügt:

„Artikel 16a

Die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung dieser
Richtlinie in den von den nachstehend genannten
Bestimmungen erfassten Bereichen werden nach dem

Verwaltungsverfahren gemäß Artikel 17 Absatz 2
erlassen:

— Artikel 2 Absatz 1 Abschnitt DA Buchstabe c),
Artikel 3 Absatz 3, Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9,
Artikel 11 Absatz 2, Artikel 14 Absatz 1 und
Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe c).

Artikel 16b

Die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung dieser
Richtlinie in den von den nachstehend genannten
Bestimmungen erfassten Bereichen werden nach dem
Regelungsverfahren gemäß Artikel 17 Absatz 3 erlassen:

— Artikel 2 Absatz 1 Abschnitt I, Artikel 3 Absatz 5,
Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 14a.“

23. Artikel 17 erhält folgende Fassung:

„Artikel 17

(1) Die Kommission wird durch den Ständigen
Ausschuss für das landwirtschaftliche, gartenbauliche und
forstliche Saat- und Pflanzgutwesen unterstützt (nachste-
hend ‚Ausschuss‘ genannt).

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so
gelten die Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (*).

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf einen Monat festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so
gelten die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/
468/EG.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf zwei Monate festgesetzt.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

(*) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.“

24. Alle Bezugnahmen auf Artikel 17 in Artikel 5d Absatz
2, Artikel 14 Absatz 3 und in den Artikeln 16, 17a und
18a werden in Bezugnahmen auf Artikel 17 Absatz 2
abgeändert.

Artikel 2

Die Richtlinie 74/649/EWG wird aufgehoben.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie am 23. Februar
2003 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüg-
lich davon in Kenntnis.
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Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei
der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug.
Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezug-
nahme.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 14. Februar 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident

P. del CASTILLO
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

EUROPÄISCHES PARLAMENT UND RAT

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 13. Dezember 2001

zur Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments
(Nummer 24 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 6. Mai 1999 über die Haushaltsdisziplin

und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens)

(2002/158/EG)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 6. Mai
1999 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der
Kommission über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung
des Haushaltsverfahrens (1), insbesondere auf Nummer 24,

nach Kenntnisnahme des Vorschlags für eine Verordnung des
Rates über die Förderung der Umstellung der Schiffe und der
Fischer, die bis 1999 vom Fischereiabkommen mit Marokko
abhängig waren (KOM(2001) 384 — 2001/0163(CNS)), (2)

nach Kenntnisnahme der Schlussfolgerungen, die auf der im
Rahmen der zweiten Lesung des Entwurfs des Gesamthaus-
haltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2002
— unter Teilnahme der Kommission — abgehaltenen Konzer-
tierungssitzung vom 21. und 22. November 2001 zwischen
dem Rat und der Delegation des Europäischen Parlaments
angenommen wurden,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Da das Fischereiabkommen zwischen der Europäischen
Union und dem Königreich Marokko nicht verlängert
worden ist, wurde die Kommission auf der Tagung des
Europäischen Rates in Nizza aufgefordert, Vorschläge für
eine Umstrukturierung der Gemeinschaftsflotte, die ihre
Tätigkeit in marokkanischen Gewässern ausgeübt hat, zu
unterbreiten.

(2) Die von der Kommission am 18. Juli 2001 vorgeschla-
gene spezifische Aktion zur Umstellung der spanischen
und portugiesischen Flotte im Betrag von
197 Mio. EUR sieht ähnliche Maßnahmen wie die über
das Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei
(FIAF) finanzierten Maßnahmen vor und hält sich an die
Interventionsmodalitäten des FIAF, wobei jedoch spezifi-
sche Anpassungen für die betroffenen Flotten vorge-
sehen werden.

(3) Diese Aktion fällt unter die Teilrubrik „Strukturfonds“
der Rubrik 2 „strukturpolitische Maßnahmen“ der Finan-
ziellen Vorausschau und ergänzt die Ausgleichsmaß-
nahmen, die in diesem Kontext seit Januar 2000 einge-
führt wurden.

(4) Für die Maßnahmen zugunsten der an die Beitrittsländer
angrenzenden Regionen werden 30 Mio. EUR im Jahr
2002 unter der Rubrik 2 „strukturpolitische
Maßnahmen“ im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative
Interreg vorgesehen.

(5) Gemäß Nummer 12 Absatz 2 der Interinstitutionellen
Vereinbarung lassen die Mittelausstattungen, die für alle
unter die Rubrik 2 „strukturpolitische Maßnahmen“ der
Finanziellen Vorausschau fallenden Aktionen vorzusehen
sind, keinen Spielraum mehr.

(6) Die in Nummer 24 der Interinstitutionellen Vereinba-
rung genannten Bedingungen für eine Inanspruchnahme
des Flexibilitätsinstruments sind also erfüllt —

BESCHLIESSEN:

Artikel 1

Im Rahmen des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union
für das Haushaltsjahr 2002 wird das Flexibilitätsinstrument in
Höhe von 200 Mio. EUR für Verpflichtungsermächtigungen in
Anspruch genommen.

Artikel 2

Von diesem Betrag werden 170 Mio EUR bei der neuen Haus-
haltslinie B2-200 N im Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Union für das Haushaltsjahr 2002 für die Finanzierung der
unter die Rubrik „strukturpolitische Maßnahmen“ der Finan-
ziellen Vorausschau fallenden spezifischen Aktion zur Förde-
rung der Umstellung der Schiffe und der Fischer, die bis 1999
vom Fischereiabkommen mit Marokko abhängig waren, einge-
setzt.

(1) ABl. C 172 vom 18.6.1999, S. 1.
(2) ABl. C 270 E vom 25.9.2001, S. 266.
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Die übrigen 30 Mio. EUR werden zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet, die darauf abzielen, die
Wettbewerbsfähigkeit der an die Beitrittsländer angrenzenden Regionen zu verbessern; sie werden beim
Kapitel B2-14 „Gemeinschaftsinitiativen“ im Rahmen des Programms Interreg eingesetzt.

Artikel 3

Dieser Beschluss wird zeitgleich mit dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushalts-
jahr 2002 (1) im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2001.

Für das Europäische Parlament

Die Präsidentin

N. FONTAINE

Für den Rat

Der Präsident

J. VANDE LANOTTE

(1) ABl. L 29 vom 31.1.2002.
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 18. Februar 2002

über ein gemeinsames Muster für die Vorlage der zusammenfassenden Darstellungen der natio-
nalen Daten zur Kraftstoffqualität

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 508)

(2002/159/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 98/70/EG des Rates und des Europä-
ischen Parlaments vom 13. Oktober 1998 über die Qualität
von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richt-
linie 93/12/EWG (1), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mitgliedstaaten müssen die Qualität der auf ihrem
Hoheitsgebiet in Verkehr gebrachten Otto- und Diesel-
kraftstoffe überwachen, um die Einhaltung der in der
Richtlinie 98/70/EG enthaltenen umweltbezogenen
Spezifikationen und die Wirksamkeit der Maßnahmen
zur Verringerung der durch Kraftfahrzeuge verursachten
Luftverschmutzung zu gewährleisten.

(2) Für die Vorlage der Angaben zur Überwachung der
Kraftstoffqualität gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Richt-
linie 98/70/EG muss ein einheitliches Muster für die
Berichterstattung erstellt werden —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Mit dieser Entscheidung wird ein einheitliches Muster für die
Vorlage der nationalen Daten zur Kraftstoffqualität gemäß
Artikel 8 der Richtlinie 98/70/EG festgelegt.

Artikel 2

Zur Vorlage bei der Kommission verwenden die Mitgliedstaaten
das Muster im Anhang.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 18. Februar 2002

Für die Kommission

Margot WALLSTRÖM

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 350 vom 28.12.1998, S. 58.
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ANHANG

GEMEINSAMES MUSTER FÜR DIE EINREICHUNG DER ZUSAMMENFASSENDEN DARSTELLUNGEN DER
NATIONALEN DATEN ZUR KRAFTSTOFFQUALITÄT

1. EINLEITUNG

In der Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über die Qualität von
Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie
2000/71/EG der Kommission (2), sind für alle Otto- und Dieselkraftstoffe, die in der Europäischen Union in Verkehr
gebracht werden, umweltbezogene Spezifikationen festgelegt. Diese Spezifikationen sind in den Anhängen I bis IV der
Richtlinie enthalten. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 müssen die Mitgliedstaaten die Einhaltung dieser Spezifikationen für
die Kraftstoffqualität anhand der in der Richtlinie genannten analytischen Verfahren überwachen. Die Mitgliedstaaten
müssen jährlich bis zum 30. Juni eine zusammenfassende Darstellung der Daten zur Überwachung der Kraftstoffqua-
lität vorlegen, die im Zeitraum von Januar bis Dezember des vorhergehenden Kalenderjahres erhoben wurden. Der
erste Bericht ist bis zum 30. Juni 2002 vorzulegen. Das vorliegende Muster für die Berichterstattung wurde von der
Europäischen Kommission gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 98/70/EG und dieser Entscheidung erstellt.

2. ANGABEN ZUM BERICHTERSTATTER

Die für die Erstellung des Berichts über die Überwachung der Kraftstoffqualität zuständigen Behörden müssen die
nachstehende Tabelle ausfüllen.

3. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ERLÄUTERUNG

Kraftstoffgrundsorten: In der Richtlinie 98/70/EG sind für alle Otto- und Dieselkraftstoffe, die in der Europäischen
Union in Verkehr gebracht werden, umweltbezogene Spezifikationen festgelegt. Diese Spezifikationen können als
„Kraftstoffgrundsorten“ betrachtet werden. Dazu zählen i) unverbleites Normalbenzin (ROZ > 91), ii) unverbleites
Benzin (ROZ > 95) und iii) Dieselkraftstoff.

Nationale Kraftstoffsorten: Die Mitgliedstaaten können natürlich „nationale“ Kraftstoffsorten festlegen, die jedoch den
Spezifikationen der Kraftstoffgrundsorte entsprechen müssen. Nationale Kraftstoffsorten können beispielsweise unver-
bleites Superbenzin (ROZ > 98), Bleiersatzkraftstoff, schwefelfreien Ottokraftstoff, Ottokraftstoff mit einem Schwefel-
gehalt unter 50 ppm, schwefelfreien Dieselkraftstoff, Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt unter 50 ppm usw.
umfassen.

Schwefelfrei sind Otto- und Dieselkraftstoffe mit einem Schwefelgehalt unter 10 mg/kg (ppm).

4. BESCHREIBUNG DES SYSTEMS ZUR ÜBERWACHUNG DER KRAFTSTOFFQUALITÄT

Die Mitgliedstaaten müssen eine Beschreibung ihres nationalen Systems zur Überwachung der Kraftstoffqualität
vorlegen.

(1) ABl. L 350 vom 28.12.1998, S. 58.
(2) ABl. L 287 vom 14.11.2000, S. 46.
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5. GESAMTVERKÄUFE VON OTTO- UND DIESELKRAFTSTOFF

Die Mitgliedstaaten müssen in der nachstehenden Tabelle angeben, welche Mengen von jeder Sorte Otto- und
Dieselkraftstoff auf ihrem Hoheitsgebiet in Verkehr gebracht werden.

6. GEOGRAFISCHE VERBREITUNG SCHWEFELFREIER KRAFTSTOFFE

Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, zu erläutern, in welchem Umfang (d. h. geografische Verfügbarkeit) schwefel-
freie Kraftstoffe auf ihrem Hoheitsgebiet in Verkehr gebracht werden.

7. BEGRIFFSBESTIMMUNG DES SOMMERHALBJAHRS BEZOGEN AUF FLÜCHTIGE STOFFE IN KRAFTSTOFFEN

Gemäß der Richtlinie 98/70/EG muss der Dampfdruck im Sommerhalbjahr, das vom 1. Mai bis 30. September
dauert, unter 60,0 kPa liegen. In Mitgliedstaaten mit arktischen „Witterungsbedingungen“ läuft die Sommerzeit vom
1. Juni bis 31. August und der Dampfdruck darf 70 kPa nicht übersteigen. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, das
auf ihrem Hoheitsgebiet geltende Sommerhalbjahr festzulegen.

8. MUSTER FÜR DIE BERICHTERSTATTUNG FÜR OTTOKRAFTSTOFFE

Die Mitgliedstaaten übermitteln einen zusammenfassenden Bericht über die Daten der Überwachung der Ottokraft-
stoffqualität (sowohl für die national festgelegten Sorten als auch für die Grundsorten), die sie in einem Kalenderjahr
(Januar bis Dezember) erhoben haben. Diese zusammenfassende Tabelle ist Anhang I beigefügt. Es gelten die in
EN228:2000 (Fassung 2000 oder gegebenenfalls eine spätere Fassung) enthaltenen Prüfverfahren.
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9. MUSTER FÜR DIE BERICHTERSTATTUNG FÜR DIESELKRAFTSTOFFE

Die Mitgliedstaaten übermitteln einen zusammenfassenden Bericht über die Daten der Überwachung der Dieselkraft-
stoffqualität (sowohl für die national festgelegten Sorten als auch für die Grundsorten), die sie in einem Kalenderjahr
(Januar bis Dezember) erhoben haben. Diese zusammenfassende Tabelle ist Anhang II beigefügt. Es gelten die in
EN590:2000 (Fassung 2000 oder gegebenenfalls eine spätere Fassung) enthaltenen Prüfverfahren.

10. VORLAGE DES BERICHTS ÜBER DIE ÜBERWACHUNG DER KRAFTSTOFFQUALITÄT

Der Bericht über die Überwachung der Kraftstoffqualität ist an folgenden Empfänger zu richten:

Der Generalsekretär
Europäische Kommission
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brüssel.

Zusätzlich ist der Bericht in elektronischer Form an folgende E-Mail-Adresse zu richten: env-report-98-70@cec.eu.int
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 21. Februar 2002

zur Änderung des Anhangs D der Richtlinie 90/426/EWG des Rates hinsichtlich der Diagnose-
methoden zum Nachweis der Afrikanischen Pferdepest

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 556)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/160/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/426/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Vorschriften
für das Verbringen von Equiden und für ihre Einfuhr aus
Drittländern (1), zuletzt geändert durch die Entscheidung 2001/
298/EG (2), insbesondere auf Artikel 23,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang D der Richtlinie 90/426/EWG sieht als Testme-
thode zum Nachweis der Afrikanischen Pferdepest die
Komplementbindungsreaktion vor.

(2) Im November 2000 hat unter der Schirmherrschaft des
gemeinschaftlichen Referenzlabors in Algete, Spanien,
die jährliche Tagung der einzelstaatlichen Referenzlabo-
ratorien für Afrikanische Pferdepest stattgefunden. Im
Rahmen dieser Zusammenkunft wurden wissenschaft-
liche Belege dafür erbracht, dass der Komplementbin-
dungstest im Sinne von Anhang D der Richtlinie 90/
426/EWG ernsthafte Schwächen aufweist, da sich nach
diesem Verfahren Antikörper nur nach einer frischen
Infektion oder Impfung nachweisen lassen. Darüber
hinaus wurde diese Testmethode in nahezu allen Labora-
torien der Gemeinschaft und in den wichtigsten
Ausfuhrländern bereits durch moderne ELISA-Testme-
thoden ersetzt.

(3) Die international anerkannten Labormethoden zum
Nachweis von Antikörpern gegen das Virus der Afrika-
nischen Pferdepest sind im Handbuch des Internatio-

nalen Tierseuchenamtes (OIE) mit Normenempfehlungen
zu Untersuchungsmethoden und Vakzinen (Manual of
Standards for Diagnosis and Vaccines) (3) festgelegt. In
der letzten Ausgabe dieses Handbuchs wird jedoch nur
auf eine der verfügbaren ELISA-Methoden verwiesen.

(4) Daher empfiehlt es sich, Anhang D der Richtlinie 90/
426/EWG zu ändern, um der technischen Entwicklung
und international anerkannten Standards Rechnung zu
tragen.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang D der Richtlinie 90/426/EWG wird durch den Anhang
dieser Entscheidung ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 21. Februar 2002

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 42.
(2) ABl. L 102 vom 12.4.2001, S. 63. (3) Kapitel 2.1.11, vierte Ausgabe 2000.
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ANHANG

„ANHANG D

AFRIKANISCHE PFERDEPEST

DIAGNOSTIK

Reagenzien für die nachstehend beschriebenen Enzym-Immuntests (enzyme-linked immunosorbent assays — ELISA)
können vom Referenzlabor der Europäischen Gemeinschaft oder von den OIE-Referenzlaboratorien für Afrikanische
Pferdepest bezogen werden.

1. KOMPETITIVER ELISA ZUM NACHWEIS VON ANTIKÖRPERN GEGEN DAS VIRUS DER AFRIKANISCHEN PFERDE-
PEST (APV) (PFLICHTTEST)

Die kompetitive ELISA-Methode wird zum Nachweis spezifischer APV-Antikörper in Equidenseren angewandt. Das
Breitspektrum-, polyklonale Meerschweinchen-Anti-APV Immunserum (im Folgenden ‚Meerschweinchen-Antiserum‘
genannt) ist serogruppenspezifisch und eignet sich zum Nachweis aller bekannten Serotypen des AP-Virus.

Testprinzip ist die Unterbrechung der Reaktion zwischen dem APV-Antigen und einem Meerschweinchen-Antiserum
mit einer Testserumprobe. APV-Antikörper im Testserum konkurrieren mit den Antikörpern im Meerschweinchen-
Antiserum und bewirken so eine Abschwächung der erwarteten Farbreaktion (nach Zugabe von enzymmarkiertem
Anti-Meerschweinchen-Antikörper und Substrat). Seren können bei einer einfachen Verdünnung von 1:5 getestet (Test
einer Serum-Einfachverdünnung) oder, um Verdünnungsendpunkte zu erhalten, titriert werden (Test von Serumtitra-
tionen). Hemmwerte von über 50 % gelten als positiv.

Das im Folgenden beschriebene Testprotokoll wird vom Regionalen Referenzlabor für Afrikanische Pferdepest in
Pirbright, Vereinigtes Königreich, angewandt.

1.1. Testverfahren

1.1.1. Vorbereitung der Platten

1.1.1.1. ELISA-Platten mit Antigen, aus infizierten Zellkulturen extrahiert und in Karbonat-Bikarbonat-Puffer mit
einem pH-Wert von 9,6 verdünnt, beschichten und über Nacht bei 4 °C inkubieren.

1.1.1.2. Vertiefungen leeren und Platten dreimal mit phosphatgepufferter physiologischer Kochsalzlösung (PBS)
mit einem pH-Wert von 7,2-7,4 abspülen und auf Saugpapier abklopfen.

1.1.2. Kontrollvertiefungen

1.1.2.1. Positive Kontrollseren in zweifachen Verdünnungsreihen, von 1:5 bis 1:640 über Reihe 1 verteilt in
Blocking-Puffer (PBS mit einem Gehalt an 0,5 % (v/v) Tween 20, 5 % (w/v) Magermilchpulver (Cadbury's
MarvelTM) und 1 % (v/v) Serum ausgewachsener Rinder) titrieren, bis ein Endvolumen von 50 µl/Vertie-
fung erreicht ist.

1.1.2.2. 50 µl des negativen Kontrollserums, 1:5 verdünnt (10 µl Serum + 40 µl Blocking-Puffer), in Vertie-
fungen A und B der Reihe 2 geben.

1.1.2.3. 100 µl/Vertiefung Blocking-Puffer in Vertiefungen C und D der Reihe 2 geben (BLANK).

1.1.2.4. 150 µl Blocking-Puffer in Vertiefungen E, F, G und H der Reihe 2 geben (Meerschweinchen-Kontrolle).

1.1.3. Test einer Serum-Einfachverdünnung

1.1.3.1. Jedes Testserum, im Verhältnis 1:5 in Blocking-Puffer verdünnt, in Doppelvertiefungen der Reihen 3 bis
12 geben (10 µl Seren + 40 µl Blocking-Puffer).

oder

1.1.4. Test von Serumtitrationen

1.1.4.1. Eine zweifache Verdünnungsreihe von jeder Testprobe (1:5 bis 1:640) in Blocking-Puffer anlegen, über
acht Vertiefungen einzelner Reihen (3 bis 12) verteilt.

anschließend

1.1.5. 50 µl Meerschweinchen-Antiseren, in Blocking-Puffer vorverdünnt, in alle Vertiefungen geben, ausge-
nommen die BLANK-Vertiefungen der ELISA-Platte (alle Vertiefungen haben jetzt ein Endvolumen von
100 µl).

1.1.5.1. Bei 37 °C für eine Stunde auf einem Orbitalschüttler inkubieren.

1.1.5.2. Platten dreimal waschen und wie vorstehend vorgegeben abklopfen.
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+ Kontr. Testseren

1.1.5.3. 50 µl Kaninchen-Anti-Meerschweinchen-Meerrettichperoxidase-Konjugat, in Blocking-Puffer vorver-
dünnt, in jede Vertiefung geben.

1.1.5.4. Bei 37 °C für eine Stunde im Orbitalschüttler inkubieren.

1.1.5.5. Platten dreimal waschen und wie vorstehend vorgegeben abklopfen.

1.1.6. Substrat — Chromogen

Die Chromogen OPD-Lösung (OPD = Orthophenyldiamin) unmittelbar vor der Verwendung nach
Herstellerspezifikationen (0,4 mg/ml in sterilem destilliertem Wasser) anlegen. Substrat (Wasserstoffper-
oxid = H2O2) zugeben, bis eine Endkonzentration von 0,05 % (v/v) (1:2 000 bei einer 30%igen
H2O2-Lösung) erreicht ist. 50 µl der OPD-Lösung in jede Vertiefung geben, und die Platten auf dem
Arbeitstisch für 10 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen. Die Reaktion durch Zugabe von
50 µl/Vertiefung 1M Schwefelsäure (H2SO4) stoppen.

1.1.7. Ablesen

Ergebnis spektrophotometrisch bei 492 nm ablesen.

1.2. Ergebnisauswertung

1.2.1. Mittels geeigneter Software die OD-Werte (OD = optische Dichte) und, ausgehend von dem für die vier
Meerschweinchenserum-Kontrollvertiefungen verzeichneten Durchschnittswert, den Hemmungsprozent-
satz (percentage inhibition — PI) für Test- und Kontrollseren, ausdrucken. Anhand der als OD- und
PI-Werte ausgedrückten Daten lässt sich bestimmen, ob der Test innerhalb akzeptabler Grenzen durchge-
führt wurde. Die oberen Kontrollgrenzen (upper control limits — UCL) und die unteren Kontrollgrenzen
(lower control limits — LCL) für die Meerschweinchenserum-Kontrolle liegen zwischen den OD-Werten
1,4 bzw. 0,4. Der auf einem Hemmungsprozentsatz (PI) von 50 % basierende Endpunkttiter für die
Positivkontrolle sollte (innerhalb eines Bereichs von 1:120 bis 1:480) 1:240 betragen. Testplatten, die die
genannten Kriterien nicht erfüllen, werden verworfen. Ist der Serumtiter der Positivkontrolle jedoch
größer als 1 in 480 und sind die Testproben nach wie vor negativ, so können die negativen Testproben
akzeptiert werden.

Die doppelt angelegten Vertiefungen der Negativkontrolle und doppelt angelegten Vertiefungen der
BLANK-Kontrolle sollten PI-Werte zwischen + 25 % und – 25 % bzw. zwischen + 95 % und + 105 %
zeigen. Werte außerhalb dieser Grenzbereiche machen das Plattenergebnis zwar nicht ungültig, lassen
jedoch absehen, dass sich eine Hintergrundfärbung ausbildet.

1.2.2. Der diagnostische Schwellenwert (Grenzwert) für Testseren ist 50 % (PI 50 %). Proben mit PI-Werten über
50 % sind positiv, Proben mit PI-Werten unter 50 % sind negativ.

Proben mit PI-Werten unter und über dem Schwellenwert bei doppelt angelegten Vertiefungen gelten als
zweifelhaft. Sie können in einer Einfachverdünnung und durch Titrierung neu analysiert werden. Auch
Positivproben sollten titriert werden, um einen Anhaltspunkt über den Grad der Positivität zu erhalten.

Schema der Einfachverdünnung

A 1:5 – Kontr. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B 1:10 – Kontr. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

C 1:20 BLANK

D 1:40 BLANK

E 1:80 MS-Kontr.

F 1:160 MS-Kontr.

G 1:320 MS-Kontr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H 1:640 MS-Kontr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

– Kontr. = Negativkontrolle
+ Kontr. = Positivkontrolle
MS-Kontr. = Meerschweinchenkontrolle
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Schema der Serumtitrierung

A 1:5 – Kontr. 1:5 1:5

B 1:10 – Kontr. 1:10 1:10

C 1:20 BLANK 1:20 1:20

D 1:40 BLANK 1:40 1:40

E 1:80 MS-Kontr. 1:80 1:80

F 1:160 MS-Kontr. 1:160 1:160

G 1:320 MS-Kontr. 1:320 1:320

H 1:640 MS-Kontr. 1:640 1:640

– Kontr. = Negativkontrolle
+ Kontr. = contrôle positif.
MS-Kontr. = Meerschweinchenkontrolle

2. INDIREKTER ELISA ZUM NACHWEIS VON ANTIKÖRPERN GEGEN DAS VIRUS DER AFRIKANISCHEN PFERDEPEST
(APV) (PFLICHTTEST)

Der nachstehend beschriebene Test entspricht den Verfahrensvorschriften gemäß Kapitel 2.1.11 des Handbuchs der
OIE mit Normenempfehlungen zu Untersuchungsmethoden und Vakzinen, vierte Ausgabe, 2000.

Aufgrund seiner hohen Empfindlichkeit und Spezifität wurde zum Nachweis von APV-Antikörpern das rekombinante
VP7 Protein verwendet. Es ist außerdem stabil und nicht infektiös.

2.1. Testverfahren:

2.1.1. Festphase:

2.1.1.1. ELISA-Platten mit rekombinantem APV-4 VP7, in Karbonat-Bikarbonat-Puffer mit einem pH-Wert von
9,6 verdünnt, beschichten. Platten über Nacht bei 4 °C inkubieren.

2.1.1.2. Platten fünfmal mit destilliertem Wasser, dem 0,01 % (v/v) Tween 20 gesetzt wurde (Waschlösung),
waschen. Die Platten auf saugfähigem Material leicht abklopfen, um restliche Waschlösung zu entfernen.

2.1.1.3. Die Platten (200 µl/Vertiefung) mit phosphatgepufferter physiologischer Kochsalzlösung (PBS) + 5 %
(w/v) Magermilch (Nestle Dry Skim MilkTM) für eine Stunde bei 37 °C blockieren.

2.1.1.4. Blocking-Lösung wegschütten, und Platten auf saugfähigem Material leicht abklopfen.

2.1.2. Testproben:

2.1.2.1. Serumtestproben sowie positive und negative Kontrollseren im Verhältnis 1:25 in PBS + 5 % (w/v)
Magermilch + 0,05 % (v/v) Tween 20 verdünnen, 100 µl je Vertiefung. Für eine Stunde bei 37 °C
inkubieren.

Zur Titrierung eine zweifache Verdünnungsreihe, beginnend mit 1:25 (100 µl/Vertiefung und ein Serum
je Plattenreihe), anlegen. Mit den positiven und negativen Kontrollen ebenso verfahren. Für eine Stunde
bei 37 °C inkubieren.

2.1.2.2. Platten wie unter 2.1.1.2 vorgegeben waschen.

2.1.3. Konjugat:

2.1.3.1. In jede Vertiefung 100 µl Meerrettichperoxidase-Anti-Pferd-Gammaglobulin-Konjugat, in PBS + 5 %
Milch + 0,05 % Tween 20 mit einem pH-Wert von 7,2 verdünnt, einpipettieren. Für eine Stunde bei
37 °C inkubieren.

2.1.3.2. Platten wie unter 2.1.1.2 vorgegeben waschen.
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2.1.4. Chromogen/Substrat:

2.1.4.1. In jede Vertiefung 200 µl Chromogen-/Substratlösung [10 ml 80,6 DMAB (Dimethylaminobenzyl-
dehyd) + 10 ml 1,56 MBTH (3-methyl-2-benzo-thiazolinehydrazone hydrochlorid) + 5 µl H2O2] geben.

Nach ungefähr 5 bis 10 Minuten (bevor sich die negativen Kontrollen zu verfärben beginnen) die
Farbentwicklung durch Zugabe von 50 µl 3N H2SO4 stoppen.

Andere Substrate wie ABTS (2,2�-Azino-bis-[3-Ethylbenzothiazolin-6-Sulfonsäure]), TMB (Tetramethyl-
benzidin) oder OPD (Orthophenyldiamin) können ebenfalls benutzt werden.

2.1.4.2. Platten bei 600 nm (oder 620 nm) ablesen.

2.2. Auswertung der Ergebnisse:

2.2.1. Durch Addition von 0,6 zum Wert der Negativkontrolle den Grenzwert (cut-off value) berechnen. (0,6
entspricht der aus einer Gruppe von 30 negativen Seren abgeleiteten Standardabweichung).

2.2.2. Testproben mit Absorptionswerten unter dem Grenzwert gelten als negativ.

2.2.3. Testproben mit Absorptionswerten + 0,15 über dem Grenzwert gelten als positiv.

2.2.4. Testproben mit intermediären Absorptionswerten sind zweifelhaft; zur Bestätigung des Testergebnisses
muss der Test wiederholt werden.

3. BLOCKING-ELISA ZUM NACHWEIS VON ANTIKÖRPERN GEGEN DAS VIRUS DER AFRIKANISCHEN PFERDEPEST
(APV) (PFLICHTTEST)

Der Blocking-ELISA ist eine serologische Methode zum Nachweis spezifischer APV-Antikörper in Seren empfänglicher
Arten. VP7 ist das wichtigste antigene APV-Protein und ist innerhalb der neun Serotypen konserviert. Da der
monoklonale Antikörper (MAK) ebenfalls gegen das VP7 gerichtet ist, gewährleistet der Test ein hohes Niveau an
Empfindlichkeit und Spezifität. Außerdem ist das rekombinante VP7-Antigen vollkommen unschädlich und garantiert
somit ein hohes Maß an Sicherheit.

Testprinzip ist die Unterbrechung der Reaktion zwischen dem rekombinantem VP7 als an die ELISA-Platte gebun-
denem Antigen und dem VP7-spezifischen konjugierten monoklonalen Antikörper. Antikörper in den Testseren
blockieren die Reaktion zwischen Antigen und MAK. Dieser Vorgang manifestiert sich als Abschwächung der
Farbintensität.

Der im Folgenden beschriebene Test wird vom Referenzlabor der Europäischen Gemeinschaft für Afrikanische
Pferdepest in Algete, Spanien, angewandt.

3.1. Testverfahren:

3.1.1. ELISA-Platten

3.1.1.1. Platten mit rekombinantem APV-4 VP7, in Karbonat-Bikarbonat-Puffer mit einem pH-Wert von 9,6
verdünnt beschichten und über Nacht bei 4 °C inkubieren.

3.1.1.2. Platten fünfmal mit phosphatgepufferter physiologischer Kochsalzlösung (PBS) mit einem Gehalt an
0,05 % (v/v) Tween 20 (PBST) waschen.

3.1.1.3. Platten mit einer Stabilisierungslösung behandeln (um eine langfristige Lagerung bei + 4 °C ohne Aktivi-
tätsverlust zu ermöglichen), und auf Saugpapier trocknen klopfen.

3.1.2. Testproben und Kontrollen

3.1.2.1. Für Screening-Tests: Testseren und Kontrollen im Verhältnis 1:10 direkt auf der Platte in PBST
verdünnen, so dass ein Endvolumen von 100 µl/Vertiefung vorliegt. Für eine Stunde
bei 37 °C inkubieren.

3.1.2.2. Für die Titrierung: Eine Verdünnungsreihe von Testseren und positiven Kontrollen (100 µl/Vertiefung)
von 1:10 bis 1:1280 in 2 Verdünnungsschritten anlegen (über acht Vertiefungen
verteilt). Die Negativkontrolle in einer Verdünnung von 1:10 testen.
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3.1.3. Konjugat

In jede Vertiefung 50 µl der Gebrauchsverdünnung der Meerrettich-Peroxidase-konjugierten monoklo-
nalen Antikörper (mAk reaktiv gegen VP7), geben und vorsichtig mischen, um ein homogenes Ergebnis
zu gewährleisten. Für 30 Minuten bei 37 °C inkubieren.

3.1.4. Platten fünfmal mit PBST waschen und auf Saugpapier trocknen.

3.1.5. Chromogen/Substrat

100 µl Chromogen-/Substratlösung [1 ml ABTS (2,2�-Azino-bis-[3-Ethylbenzothiazolin-6-Sulfonsäure])
5 mg/ml + 9 ml Substrat-Puffer (0,1 M Citrat-Phosphat-Puffer mit pH 4 und einem Gehalt an 0,03 %
H2O2] in jede Vertiefung geben und für 10 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren. Die Farbentwick-
lung durch Zugabe von 100 µl 2 %igem (w/v) SDS (Natriumdodecylsulfat) in jede Vertiefung stoppen.

3.1.6. Ablesen

Das Testergebnis bei 405 nm in einem ELISA-Ablesegerät ablesen.

3.2. Auswertung der Ergebnisse

3.2.1. Testgültigkeit

Der Test ist gültig, wenn die optische Dichte (OD) der negativen Kontrolle (NK) über 1,0 und die OD der
positiven Kontrolle (PK) unter 0,2 liegt.

3.2.2. Grenzwertberechnung

Positiver Grenzwert = NK – ((NK – PK) × 0,3)

Negativer Grenzwert = NK – ((N – PK) × 0,2),

wobei NK der OD der negativen Kontrolle und PK der OD der positiven Kontrolle entspricht.

3.2.3. Auswertung der Ergebnisse

Proben mit einem OD-Wert unter dem positiven Grenzwert sollten als APV-positiv gewertet werden.

Proben mit einem OD-Wert über dem negativen Grenzwert sollten als APV-negativ gewertet werden.

Proben mit einem OD-Wert zwischen den beiden Grenzwerten gelten als zweifelhaft und nach zwei bis
drei Wochen sollte neues Serum der betreffenden Tiere wieder getestet werden.“
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 22. Februar 2002

zur Genehmigung der von Deutschland vorgelegten Pläne zur Tilgung der klassischen Schweine-
pest in saarländischen Schwarzwildbeständen und zur Notimpfung von Wildschweinen in Rhein-

land-Pfalz und im Saarland

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 617)

(Nur der deutsche Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/161/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23.
Oktober 2001 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur
Bekämpfung der klassischen Schweinepest (1), insbesondere auf
Artikel 16 Absatz 1, Artikel 20 Absatz 1 und Artikel 25
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) 1999 haben sich im Bundesland Rheinland-Pfalz
Ausbrüche der Klassischen Schweinepest in der Schwarz-
wildpopulation bestätigt.

(2) Mit der Entscheidung 1999/335/EG (2) hat die Kommis-
sion den von Deutschland vorgelegten Plan zur Tilgung
der klassischen Schweinepest aus der rheinland-pfäl-
zischen Schwarzwildpopulation genehmigt.

(3) Trotz der bisherigen Maßnahmen hat sich die Seuche
weiter ausgebreitet, und es haben sich Ausbrüche in
saarländischen Schwarzwildbeständen bestätigt. 2001
und 2002 sind auch Seuchenfälle in rheinland-pfäl-
zischen Hausschweinebeständen aufgetreten, die wahr-
scheinlich mit der Schwarzwildinfektion in Zusammen-
hang stehen.

(4) Die deutschen Behörden haben gemäß Artikel 16 und
20 der Richtlinie 2001/89/EG Pläne zur Tilgung der
klassischen Schweinepest in saarländischen Schwarz-
wildbeständen und zur Notimpfung von Wildschweinen
in Rheinland-Pfalz und im Saarland vorgelegt.

(5) Die deutschen Behörden haben die orale Immunisierung
von Wildschweinen anhand von mit attenuiertem KSPV-
Lebendimpfstoff (C-Stamm) präparierten Impfködern
genehmigt.

(6) Im vorliegenden Fall wird die Impfung der Schwarzwild-
bestände als ein wirksames Instrument zur Unterstüt-
zung anderer Bekämpfungsmaßnahmen angesehen.

(7) Die vorgelegten Pläne wurden geprüft und als mit der
Richtlinie 2001/89/EG konform befunden.

(8) Es ist angezeigt, weitere Vorschriften für den Handel mit
lebenden Schweinen und bestimmten Schweineerzeug-
nissen aus den deutschen Gebieten festzulegen, in denen

sich die Impfung mit Wahrscheinlichkeit auf die
Seuchenentwicklung auswirken wird.

(9) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der von Deutschland vorgelegte Plan zur Tilgung der klas-
sischen Schweinepest aus saarländischen Schwarzwildbe-
ständen wird genehmigt.

Artikel 2

Die von Deutschland vorgelegten Pläne zur Notimpfung von
Wildschweinen im Saarland und in Rheinland-Pfalz werden
genehmigt.

Artikel 3

(1) Deutschland trägt dafür Sorge, dass weder lebende
Schweine noch Schweinesperma, -eizellen oder -embryonen
aus den im Anhang festgelegten Gebieten versandt werden.

(2) Bei Versendung von Schweinen, Schweinesperma,
-eizellen oder -embryonen in andere deutsche Gebiete kann
Deutschland jedoch Ausnahmen von dem vorgenannten
Verbot gewähren, vorausgesetzt, in den 30 Tagen nach der
Einstellung der Schweine in den Bestimmungsbetrieb oder nach
der Besamung der Spendersauen bzw. der Eizellen- oder
Embryoübertragung werden weder Schweine noch Schweine-
sperma, -eizellen oder -embryonen aus dem Bestimmungsbe-
trieb an andere Bestimmungsorte außerhalb Deutschlands
verbracht.

Artikel 4

(1) Die Gesundheitsbescheinigung gemäß der Richtlinie 64/
432/EWG des Rates (3), die Schweine bei der Versendung aus
Deutschland begleiten muss, ist um folgenden Vermerk zu
ergänzen: „Tiere gemäß der Entscheidung 2002/161/EG der
Kommission“.

(1) ABl. L 316 vom 1.12.2001, S. 5.
(2) ABl. L 126 vom 20.5.1999, S. 21. (3) ABl. 121 vom 29.7.1964, S. 1977/64.
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(2) Die Gesundheitsbescheinigung gemäß der Richtlinie 90/
429/EWG des Rates (1), die Ebersperma bei der Versendung aus
Deutschland begleiten muss, ist um folgenden Vermerk zu
ergänzen: „Sperma gemäß der Entscheidung 2002/161/EG der
Kommission“.

(3) Die Gesundheitsbescheinigung gemäß der Entscheidung
95/483/EWG der Kommission (2), die Eizellen und Embryonen
bei der Versendung aus Deutschland begleiten muss, ist um
folgenden Vermerk zu ergänzen: „Eizellen/Embryonen (*)
gemäß der Entscheidung 2002/161/EG der Kommission.

(*) Nichtzutreffendes streichen.“

Artikel 5

Deutschland trägt dafür Sorge, dass Wildschweine, die in
dem im Anhang festgelegten Gebiet verendet aufgefunden
oder erlegt wurden, nach den Verfahrensvorschriften des
Artikels 16 Absatz 3 Buchstabe k) der Richtlinie 2001/
89/EG beseitigt werden.

Artikel 6

Deutschland erlässt die erforderlichen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, um die in Artikel 1 und 2 genannten
Pläne ab dem Tag der Annahme dieser Entscheidung durch-
zuführen.

Artikel 7

Diese Entscheidung ist an die Bundesrepublik Deutschland
gerichtet.

Brüssel, den 22. Februar 2002

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 62.
(2) ABl. L 275 vom 18.11.1995, S. 30.

ANHANG

Rheinland-Pfalz

Die Kreise: Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Daun, Mayen-Koblenz, Stadt Koblenz,
Stadt Trier.

Im Kreis Kusel: Reichweiler, Pfeffelbach, Thallichtenberg, Körborn, Dennweiler-Frohnbach, Oberalben, Ulmet, Rathsweiler,
Niederalben, Homberg.

Im Kreis Birkenfeld: verbandsfreie Gemeinde Idar-Oberstein, Mackenrodt, Hettenrodt, Kirchweiler, Veitsrodt, Herborn,
Mörschied, Weiden, Oberhosenbach, Wickenrodt, Sonnschied.

Im Kreis Bad Kreuznach: Bruschied, Schneppenbach, Hennweiler, Kellenbach, Königsau, Schwarzerden, Staatswald Enten-
pfuhl, Winterbach.

Im Kreis Rhein-Hunsrück: Riesweiler, Argenthal, Schnorbach, Mörschbach, Rheinböllen.

Im Kreis Mainz-Bingen: Breitscheid, Stadt Bacharach.

Im Kreis Trier-Saarburg: Taben-Rodt, Kastel-Staadt, Serrig, Stadt Saarburg, Ayl, Kanzem, Stadt Konz, Wasserliesch,
Oberbillig.

Saarland

Im Kreis Merzig-Wadern: Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen, Wadern.

Im Kreis Saarlouis: Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz, Saarlouis.

Im Kreis Sankt Wendel: Nonnweiler, Nohfelden, Tholey.

Nordrhein-Westfalen

Im Kreis Euskirchen: Dahlem und Blankenheim.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 22. Februar 2002

zur Änderung der Entscheidungen 2001/925/EG, 2002/33/EG und 2002/41/EG zur Verlängerung
bestimmter Schutzmaßnahmen und detaillierter Bedingungen hinsichtlich der klassischen

Schweinepest in Spanien

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 618)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/162/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit
lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/118/EWG (2),
insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4,

gestützt auf die Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23.
Oktober 2001 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur
Bekämpfung der klassischen Schweinepest (3), insbesondere auf
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 11 Absatz 1
Buchstabe f),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Katalonien (Spanien) ist es zu Ausbrüchen der klas-
sischen Schweinepest gekommen.

(2) Spanien hat Maßnahmen im Rahmen der Richtlinie
2001/89/EG getroffen.

(3) Aufgrund des Ausbruchs dieser Krankheit hat die
Kommission folgende Entscheidungen erlassen: i)
Entscheidung 2001/925/EG über bestimmte
Maßnahmen zum Schutz gegen die klassische Schweine-
pest in Spanien (4), zuletzt geändert durch die Entschei-
dung 2002/31/EG (5); ii) Entscheidung 2002/33/EG über
die Nutzung von zwei Schlachthöfen gemäß Artikel 10
Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie 2001/89/EG des
Rates durch Spanien (6) und iii) Entscheidung 2002/41/
EG mit weiteren detaillierten Bedingungen für die Zulas-
sung der Verbringung von Schweinen aus Betrieben in
den im Zusammenhang mit der klassischen Schweine-
pest eingerichteten Schutz- und Überwachungszonen in
Spanien (7).

(4) In Anbetracht der Entwicklung der Lage in dem betref-
fenden Gebiet Spaniens ist es angebracht, die erlassenen
Maßnahmen und Bedingungen zu verlängern und die

Entscheidungen 2001/925/EG, 2002/33/EG und 2002/
41/EG entsprechend zu ändern.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 8 der Entscheidung 2001/925/EG:

a) wird das Datum „20. Februar 2002“ durch das Datum „20.
März 2002“ ersetzt,

b) wird das Datum „28. Februar 2002“ durch das Datum „31.
März 2002“ ersetzt.

Artikel 2

In Artikel 2 der Entscheidung 2002/33/EG wird das Datum
„28. Februar 2002“ durch das Datum „31. März 2002“ ersetzt.

Artikel 3

In Artikel 4 der Entscheidung 2002/41/EG wird das Datum
„28. Februar 2002“ durch das Datum „31. März 2002“ ersetzt.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 22. Februar 2002

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 29.
(2) ABl. L 62 vom 15.3.1993, S. 49.
(3) ABl. L 316 vom 1.12.2001, S. 5.
(4) ABl. L 339 vom 21.12.2001, S. 56.
(5) ABl. L 13 vom 16.1.2002, S. 31.
(6) ABl. L 13 vom 16.1.2002, S. 35.
(7) ABl. L 19 vom 22.1.2002, S. 47.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 22. Februar 2002

über bestimmte Maßnahmen zum Schutz gegen die klassische Schweinepest in Luxemburg

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 671)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/163/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit
lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/118/EWG (2),
insbesondere auf Artikel 10 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Luxemburg ist es zu Ausbrüchen der klassischen
Schweinepest gekommen.

(2) Luxemburg hat Maßnahmen im Sinne der Richtlinie
2001/89/EG des Rates vom 23. Oktober 2001 über
Maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der
klassischen Schweinepest (3) getroffen.

(3) Diese Ausbrüche könnten die Tierbestände in anderen
Mitgliedstaaten gefährden. Es sollten daher zusätzliche
Maßnahmen hinsichtlich der Beförderung und Verbrin-
gung von Schweinen und bestimmten Schweineerzeug-
nissen aus, innerhalb von und durch Luxemburg
getroffen werden.

(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Luxemburg stellt sicher, dass weder Schweine noch Schweine-
sperma, -eizellen oder -embryonen aus seinem Hoheitsgebiet
versandt werden und Schweinetransporte durch Luxemburg
verboten werden.

Artikel 2

(1) Luxemburg trägt dafür Sorge, dass keine Schweine in
seinem Hoheitsgebiet verbracht werden, es sei denn

a) sie sind im Herkunftsbetrieb vor dem Verladen mindestens
30 Tage lang gehalten worden und

b) sie werden zur sofortigen Schlachtung direkt zu einem
Schlachthof befördert.

(2) Die Beförderung von Schweinen zu einem Schlachthof
gemäß Absatz 1 ist nur nach besonderer Genehmigung durch
die zuständigen Behörden Luxemburgs zulässig.

Artikel 3

Luxemburg stellt sicher, dass Fahrzeuge, die für die Beförderung
von Schweinen verwendet wurden, nach jedem Schweinetrans-
port gereinigt und desinfiziert werden, wobei der Transportun-
ternehmer die Desinfektion nachweisen muss.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten ändern ihre Handelsvorschriften, um sie
mit dieser Entscheidung in Einklang zu bringen. Sie unter-
richten die Kommission unverzüglich davon.

Artikel 5

Diese Entscheidung wird vor dem 10. März 2002 überprüft. Sie
gilt bis zum 15. März 2002.

Artikel 6

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 22. Februar 2002

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 29.
(2) ABl. L 62 vom 15.3.1993, S. 49.
(3) ABl. L 316 vom 1.12.2001, S. 5.
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